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KURZFASSUNG 

Bund 2015/6 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie 

Österreichisches Patentamt; Follow-up- Überprüfung 

Das BMVlT und das Österreich ische Patentamt kamen dem überwie
genden Teil der Emprehlungen des RH, die er im Jahr 2012 (Reihe 
Bund 2012/7) zur Gebarungsüberprüfung nÖsterreichi ches Patent
amt" veröffenllicht hatte, nach bzw. mit ersten Umsetzungsmaß
nahmen teilweise nach. 

Das Patentamt reduzierte zwar seinen Personalstand, aber das Pro
jekt des BMVIT zur Aurgabenk.ritik und ReorganisaLion des Patent
amts war noch nicht abgeschlossen. Dadurch blieben die erhöh
ten Aufwendungen (laut Vorbericht rd. 700.000 EUR jährlich) für 
die Doppelstruktur aus dem hoheitlichen und dem teilrechtsrahigen 
Bereich weiterhin aufrecht. Eine kostendeckende Gebührenstruk
tur wurde nur im Bereich bestimmter Service- und Inrormations
leistungen angestrebt. 

Orren blieben weiters die Emprehlungen des RH zur Steuerung des 
Patentamts aur Basis der vorhandenen Kosten- und Leistungsrech
nung und zur Einstellung der Nebenbeschäftigungen von Bediens
teten des Patentamts in der serv.ip. 

Prürungsziel 

Ziel der Follow-up-Überprüfung des Österreich ischen Patentamts 
(Patentamt) war es, dje Umsetzung von ausgewählten Emprehlungen 
zu beurteilen, die der RH bei einer vorangegangenen Gebarungs
überprüfung abgegeben hatte. (TZ I) 

Gebührenstruktur bei den Patenten 

Das BMVIT und das Patentamt setzten die Emprehlung, die pro
grc ive Gcbührenstruktur zu überdenken und eine kostendeckende 
Gebührenslruktur zu prüren, teilweise um. Es kam zwar zwischen
zeitlich zu keinen wesenllichen Änderungen der Gebührenslruk
tur, aber für bestimmte Service- und Inrormationsleistungen des 
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Patentamts (Recherchen und Gutachten gemäß § 57a Patentgesetz) 
wurden kostendeckende Gebühren mit einem entsprechenden VO
Entwurf angestrebt. Es fehlte jedoch noch die Zustimmung des BMF 
zu diesem. (TZ 2) 

Marketingkonzept und Kundenorientierung 

Das Patentamt setzte die Empfehlung, eine gemeinsame Marketing
strategie für den hoheitlichen und teilrechlSnihigen Bereich ( erv.ip) zu 
entwickeln, um. Auf Basis des gemeinsamen Marketing- und Kommu
nikationskonzepts 2013 bis 2016 setzte das Patentamt bereits einige 
Maßnahmen (z.B. Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame 
Datenbank, Bereinigung der Daten, Überarbeitung der Antragsfor
mulare) zielgruppengenauer um. (TZ 3) 

Aufgaben- und Organisationskritik 

Im Mittelpunkt des BMVrr Projekts "ÖPA Status-Review" stand die 
umfassende Aufgabenkritik im Patentamt und in der serv.ip. Das 
Ergebnis dieses Projekts oll bis Ende des Jahres 2014 zur Verfügung 
stehen. Damit setzte das BMVlT die Empfehlung, vor der Erhöhung 
von Gebühren eine geziclte Aufgaben- und Organisationskritik im 
Patentamt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation vorzu
nehmen, teilweise um. (TZ 4) 

Darüber hinaus setzte das Patentamt Einsparungsmaßna.hmen in 
der Aufbauorganisation, die den Trend der Ausgabensteigerung bei 
den Personalausgaben im Jahr 2013 umkehren konnten. Durch diese 
Maßnahmen sollten künftig laut Patentamtjäbrliche Einsparungen 
von ca. I Mio. EUR bei den Per onalausgaben erzielt werden. (TZ 4) 

PersonaJausgaben des hoheitlichen Bereichs - Prozessanalyse 

Das Patentamt setzte die Empfchlung des RH, die 2005 nicht weiter 
fortgeführte Prozessanalyse mit dem Ziel von Effizienzsteigerungen 
wieder aufzunehmen, um, indem es im Jahr 2013 eine Prozessanalyse 
für den Bereich des Erfmdungsschutzes mit insgesamt 19 Teilprozes
sen wieder aufnahm und ein neues Qualitätsmanagementtool imple
mentierte. Im Zuge der Analyse soUten Schwachstellen, lneffizienzen 
und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Konkrete, quan
tifIzierte Einsparungsziele waren nicht defmiert. (TZ 5) 
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Anforderungen an das Patentamt aus dem 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 

Der RH hatte empfohlen, die Aufrechterhaltung des Status einer zer

tifIZierten Prüfstelle fUr internationale Patentanmeldungen (PCT
Statu ) kritisch zu hinterfragen. Das BMVIT setzte diese Empfeh

lung um. Es erachtete die Aufrechterhaltung des PCT -Status nicht 

fUr zwingend und stellte eine Refonn des Patentamts in den Vor
dergrund. Das BMVIT begründete da Abgehen vom PCT -Status u.a. 

damit, dass die PCT -Recherchen aufgrund internationaler Verträge 
(Zentralisierungsprotokoll) nicht fUr österreich ische Anmelder ange
boten werden können. (TZ 6) 

Das Patentamt setzte die Empfehlung teilweise um, weil es eine 
dauerhafte Aufrechterhaltung des PCT -Sta tus nunmehr durch eine 

Mitgliedschaft im Donau Patent Institut anstrebte und damit von 
seinem bisherigen alleinigen PCT -Status abging. Allerdings entwi
ckelte es keine Szenarien fUr ein Patentamt ohne PCT -S tatus. (TZ 6) 

Einnahmen aus den Europäischen Patentgebühren 

Das BMVlT setzte die Empfehlung des RH, die Einnahmen de 
hoheillichen Bereichs des Patentamts aus den Europäischen Patent
gebühren nicht mehr in den Haushalt des Patentamts einnießen zu 

lassen, sondern ihm lediglich die Verwaltungskosten fUr europä

ische Patente abzugelten, nicht um. Die hohen Einnahmen aus den 
Europäischen Patentgebühren nossen nach wie vor zur Gänze dem 
Patentamt zu. Der tatsächli he .Teilsaldo national" wies die Dif
ferenz zwischen den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des 

Patentamts fUr die Abwicklung der nationalen Schutzrechte aus. 
Er lag in den Jahren 2009 bis 2013 zwischen - 3,8 Mio. EUR und 

- 6,8 Mio. EUR. Das heißt, das Patentamt konnte trotz steigender 
nationaler Einnahmen die Ausgaben fUr die Abwicklung der nati 
onalen Schutzrechte nicht decken. (TZ 7) 

Ab dem Budgetjahr 201 3 erfolgte eine deutliche Anhcbung der Aus
gabenobergrenze fUr das Patentamt. Dadurch wurde der Anreiz fUr 

eine wirtschaftlich effiziente Führung des Patentamts nicht gestei
gert. Das Patentamt konnte die Differenz zwischen budgetiertem 
und tatsächlich erzieltem Überschuss, der vor allem auf die hohen 

Einnahmen aus den Europäischen Patentgebühren zurücKzufUhren 
war, seiner Rücklage zufUhren und verfUgte mit Stichtag 31. Dezem
ber 2013 über eine Rücklage in Höhe von 10,3 8 Mio. EUR. (Tl 7) 
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Finanzszenarien 

Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH, die Schätzungen über 
den Gebührenentfall im Falle einer Änderung des Verteilungsschlüs
sels der Europäischen Patentgebühren, eines Beitritts zum Londoner 
Übereinkommen bzw. der Einführung des EU-Patents in die Finanz
planung zu integrieren, um. Die aus dem Mai 2011 stammenden 
Schätzungen der Einnahmeverluste gingen im schlechtesten Fall von 
Einnahmeverlusten in Höhe von 8,54 Mio. EURjährlich, im realis
tischen Szenario von 5,10 Mio. EUR jährlich und unter optimisti
schen Annahmen von 1,24 Mio. EUR jährlich aus. Das realistische 
Szenario floss in das haushaltsrechtliche Risikocontrolling ein. rrz 8) 

Kosten- und Leistungsrechnung 

Das Patentamt führte eine Kosten- und Leistungsrechnung ein, die 
den Anforderungen des Haushaltsrechts entsprach. Damit setzte es 
die Empfehlung des RH, umgehend die vorhandene Kosten- und 
Leistungsrechnung ZU aktivieren und zu einem Steuerungsinstru
ment mit Soll-1st-Vergleichen auszubauen, teilweise um. Allerdings 
verwendete das Patentamt diese bisher nur rückblickend zur Ermitt
lung von Kosten der erbrachten Leistungen und nicht zur voraus
schauenden Steuerung. (TZ 9) 

ControUing 

Das BMVIT und das Patentamt setzten die Empfehlung des RH, 
Kennzahlen aus der Kostenrechnung einzuführen und auf deren 
Basis ein wirkungsorientienes ControUing einzurichten, teilweise um. 
Im Jahr 2012 wurde die Stabsstelle Finanzstrategie und Controlling 
eingerichtet. Dieser standen 1,7 VBÄ zur Verffigung. Das Patentamt 
führte das bisher bereichsspezifIsche Controlling der operativen Ziele 
zu einem gesamthaften zusammen. Es verfügte jedoch weiterhin 
über kein Controlling auf Basis von betriebswirtschaftlichen Kenn
zahlen aus der Kostenrechnung. (TZ 10) 

Der RH hatte dem Patentamt empfohlen, im Zuge der Einführung 
des neuen Haushaltsrechts ab 2013 die strategischen Wirkungs
ziele kennzahlenge tülzt zu überwachen. Diese Empfehlung setzte 
das Patentamt um. Es hatte sich als einziges haushaltsrechtliches 
Wirkungsziel ein Gleichstellungsziel. nämlich die Steigerung des 
Anteils von Frauen, die das System des gewerblichen Rechtsschut-
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zes nutzten, gesetzt und dieses Ziel in das gesamthafte Controlling 
der strategischen Ziele übernommen. (TZ 11) 

Nebenbeschäftigung von Bediensteten 

Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH, die Nebenbeschäf
tigungen einer Bediensteten in der serv.ip abzustellen, nicht um. 
Die Anzahl und die Summe der Bruttoemgehe für freie Dienstneh
mer stiegen sogar an. (TZ 12) 

Personalausstattung der serv.ip 

Das Patentamt reduziene den Personaleinsatz in Führung und Admi
nistration gemessen in VBÄ. Durch die starke Reduktion beim ope
rativ tätigen Personal (Prüfer) stieg aber der Overhead, gemessen am 
für die serv.ip tätigen Personal , von 24 % im Jahr 2010 auf 30 % 

im Jahr 2014. Deshalb setzte das Patentamt die Empfehlung des 
RH, den hohen Overheadanteil, gemessen am für sie tätigen Perso
nal, zu reduzieren, teilweise um. Weiters stieg der Anteil des oge
nannten Refundierungspersonals im gleichen Zeitraum an, so dass 
insgesamt fast zwei Drittel des Personals der serv.ip ausschließlich 
für das Patentamt tätig war. (TZ 13) 

Transparenz der Gebarung der erv.ip 

Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH , die beiden Rechnungs
kreise in der Buchhaltung der serv.ip zusammenzuführen und die 
Transparenz zu erhöhen, teilweise um. Die GehallSzahlungen für die 
sechs Führungskräfte der serv.ip erfolgten nicht mehr vom Wertpa
pierverrechnungskonto, sondern vom Girokonto der serv.ip. Es gab 
jedoch weiterhin Sonderregelungen für die Gchahsverrechnung der 
Führungskräfte und dadurch unterschiedliche DatenschulZStandards 
für Angestellte und Führungskräfte. (TZ 14) 

Risikostrategie 

Das BMVlT und das Patentamt etzten die Empfehlung des RH , eine 
RisikostTategie für das Patentamt zu entwickeln, das Vorsorgevo
lumen abzuschätzen sowie daraus geeignete Risikovorsorgeinstru
mente abzuleiten, teilweise um. Zwar zeigte das haushaltsrechtliche 
Risikocontrolling mögliche Einnahmeausfalle auf, allerding fehl-
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ten budgetäre bzw. organisatorische Handlungsalternativen für das 
Patentamt in Form einer RisikostTategie. (TZ 15) 

Das Patentamt berechnete das Haftungsrisiko der serv.ip für den 
Jahresab chluss 2013 neu mit 2,15 Mio. EUR. Dabei wurde deut
lich, dass das Risiko wesentlich geringer war als bis zum Jahresab
schluss 2010 mit 3,20 Mio. EUR dargestellt. Darüber hinaus dotierte 
die serv.ip bereits im Jahr 2011 eine GewinnrückJage in Höhe von 
2,00 Mio. EUR. Eine schriftliche Begründung über eine künftige Ver
wendung dieser Gewinnrücklage lag nicht vor. (TZ 15) 

Wertpapiere der serv.ip 

Der RH hatte empfohlen, im Bereich der Wertpapiere der serv.ip die 
Transparenz und Kontrolle sicherzustellen und dabei das Know-how 
der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA) zu nutzen. 
Das BMVIT und das Patentamt setzten die Empfehlung um, weil sie 
eine SteJlungnahme der ÖBFA und darüber hinaus auch der Inter
nen Revision des BMVIT einholten. (TZ 16) 

Die interne Revision des BMVIT wertete die Ri ikostruktur de Ver
anlagungsportfolios als kon ervativ. Die ÖBFA gab mehrere Emp
fehlungen ab; u.a. die Evaluierung der Adäquatheit der Rückla
genhöhe und der Angemessenheit des Anlagehorizonts von vier 
Jahren für potenzielle Haftungsrisiken, eine klare Kommunikation 
der Grundausrichtung der Veranlagung an die relevanten Finanz
institute (schriftliche Veranlagungsrichtlinien) sowie die Reduktion 
der Komplexität und der möglichen Schwankungsbreite der Veran
lagung. (TZ 16) 

Organisation des Patentamt 

Das BMVIT setzte die seitens des RH ausgesprochene Empfehlung 
teilweise um, eine Zusammenführung des hoheitlichen und des teil 
rechtsfahigen Bereichs des Patentamts sowie dessen Ausgliederung 
in eine rechtlich selbstständige Organisationsform zu prüfen. Seit 
dem Jahr 2012 wurden im Patentamt und im BMVIT mehrere Pro
jekte zur Reorganisation des Patentamts durchgeführt. Angedacht 
waren eine Zusammenfiihrung des hoheitlichen und des teilrechtsfa
higen Bereichs des Patentamts und die Ausgliederung in eine recht
lich selbstständige Organisationsform bzw. eine Umwandlung des 
teilrechtsfahigen Bereichs in eine GmbH. Eine Entscheidung über die 
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künftige Organisationsform des Patentamts war zur Zeit der Geba
rungsüberprufung noch nicht gefallen. (TZ 17) 

In den letzten Jahren erfolgte eine Halbierung des Fachpersonals in 
der serv.ip. Die Ertragsstruktur der serv.ip im Jahr 2013 zeigte, dass 
die serv.ip ihren ge etzlichen Auftrag, Service- und Informations
leistungen im Intere e der österreich i chen Wirtschaft zu erbrin
gen, mit einem Ertragsanteil von rd. 16 % kaum mehr erfüllte. B4 % 

der Erträge der serv.ip stammten aus Leistungen für das Patent
amt. Durch eine gänzliche Ein teilung der Geschäftstätigkeit der 
serv.ip könnte die aufwendige Doppeladminislration und Gegen
verrechnung dnge part werden, die im Vorbericht mit Mehrkosten 
von rd. 700.000 EUR allein im Jahr 2010 beziffert wurden. (TZ 17) 
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Kenndaten zum Österreichischen Patentamt 

Rechtsgrundlage Patentgesetz 1970, BGBL Nr. 259/ 1970 iod.g.F.; Gebrauchsmustergesetz, 
BGBL Nr. 211/ 1994 i.d.g.f.; Markenschutzgesetz 1970, BGBL Nr. 260/ 1970 i.d.g.F.; 
Musterschutzgesetz 1990, 8G8l. Nr. 491/ 1990 i.d.g.F. 

Hauptaufgaben Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz in Österreich 

Gebarung 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009 bis 2013 

in folio. WR in '0 
••• .tIIdNr .... 1eI! .. Pllilldab 

Einnahmen 31 ,9 33,8 35,3 36,0 35,3 + 10,1 

davon 
nationale 12,2 13,0 14,6 15,1 14,3 + 17,2 Einnahmen 

Europäische 
19.7 20,8 20.7 20,9 21,0 + 6,6 Patentgebühren 

Ausgaben 19,0 18,5 18.4 19,9 19.4 + 2/1 

'-'lNdob ....... r ......... PI_t. b <-w.tp) 

Erträge 5,6 4,3 5,6 5,0 5,0 - 10,7 

Aufwendungen 5,9 5,1 5,4 5,0 5,0 - 15,3 

Betriebsergebnis - 0,3 - 0,8 0,2 0,0 0,0 + 100,0 

uf ... 

hoheitlicher Bereich 12,1 11,8 12,1 13,1 12,8 + 5,8 

serv.ip (Aufwand) 3,6 3,4 3,2 3,7 3,6 0,0 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Veränderung 
2009 bis 2014 

Anzahl' in % 

PIrMIIIl 

hoheitlicher Bereich 198,7 199,1 193,6 192,7 186,9 179,5 - 9,1 

serv.ip 54,7 54,5 51,5 49,0 53,6 44,0 - 19,6 

RundungsdiHerenzen enthalten 
I in VBÄ jeweil.s zum 1. Jänner 

Quellen: Patentamt; RH 
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Prüfungsablauf 

und -gegenstand 

Österreichisches Patentamt; 
FOllow-up-Überprüfung 

1 (I) Der RH überprüfte im Mai und Juni 2014 beim BMVrr und beim 

Österreichischen Patentamt (Paten tam t) die Umsetzung von Emp
fehlungen. die er bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung 

an das BMVIT und das Patentamt (hoheitlicher und teilrechtsfahiger 
Bereich) abgegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2012/7 veröffent

lichte Bericht wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet. 

(2) Zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfehlungen hatte der RH 
den Umsetzungsstand seiner Empfehlungen bei den überprüften Stellen 
nachgefragt. Das Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens hatte er in sei 

nem Bericht Reihe Bund 2013/1 J veröffentlicht. Das Patentamt nahm 
im Vorbericht auch zu den Empfehlungen. die ausschließlich an das 

BMVrr gerichtet waren, Stellung und wurde in der Folge im Nachfra 
geverfahren auch bei diesen Empfehlungen miteinbezogen. 

(J) Zu dem im Oktober 2014 übermittelten Prüfungsergebnis nah
men das Österreich ische Patentamt im Jänner 2015 und das BMVrr 
im Februar 2015 Stellung. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen 

im April 2015. 

Strategie und Organisation 

Gebührenstrulctur bei 
den Patenten 

Bund 2015/6 

2.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 6) dem BMVrr und dem 

Patentamt empfohlen, die progressive Gebührenstrukrur zu überden 
ken und eine kostendeckende Gebührenstruktur zu prüfen. 

(2) Nach Mitteilung des BMVrr und des Patentamts im Nachfragever
fahren würde eine allfallige Neuge taltung der Gebührenstruktur u.a. 

von den internationalen Entwicklungen insbesondere im Bereich des 
EU- Patents sowie der EU- Marke abhängen. Durch die in den kommen

den Jahren auf diesen Gebieten in Kraft tretenden Reformen. die u.a. 
zu einer massiven Entlastung der Anmelder bzw. Inhaber von europä
i ehen Schutzrechten ruhren würden. seien auch erhebliche Auswir
kungen auf das Verhalten der Anme\der bzw. Inhaber im nationalen 
Bereich zu erwanen. Da es sich um eine sehr komplexe Enrwicklung 
handle. sei eine konkrete Reaktion im Gebührenbereich erst bei grö
ßerer Klarheit betreffend die tatsächlichen Verschiebungen zwischen 
nationalen und internationalen Systemen möglich und sinnvoll. Ent

sprechende Überlegungen bzw. Szenarienabschätzungen würden aber 
selbstverständlich bereits im Vorfeld tattflOden. 
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(3) Wie der RH nunmehr feststellte, kam es zwischenzeitlich zu keinen 
wesentlichen Änderungen der Gebührenstruktur. Das BMVIT begrün

dete dies damit, dass die derzeitigen günstigen Gebühren auch als 
Standonvoneil zu sehen seien und verwies auf ähnliche Gebührenhö
hen im deutschen Patentamt. Das Patentamt verwies darauf, dass die 

Veneilungsschlü el der Einnahmen aus den Europäischen Patenten 
und dem zukünnigen EU - Patent noch nicht ausverhandelt seien, und 
diese die Finanzierungssiruation des Patentamts wesentlich beeinflus -

ten. Mit der EinfUhrung des EU- Patents rechnete das Patentamt frü

hestens Ende des Jahres 2015. 

Es lag jedoch fUr bestimmte Service- und Informationsleistungen des 
Patentamts (Recherchen und Gutachten gemäß § 57a PatentgeselZ) 
ein Verordnungsentwurf mit kostendeckenden Gebühren vor. Diese 
Recherchen und Gutachten dienten einem Erfmder dazu, im Vorfeld 

einer Patentanmeldung zu klären, ob die Erfmdung patentierbar war. 
Eine Recherche kostete zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 258 EUR, 

ein Gutachten ebenfalls 258 EUR, wenn der Stand der Technik bekannt 
war, bzw. 363 EUR, wenn der Stand der Technik vom Patentamt zu 

recherchieren war. Im Entwurf waren Gebühren fUr eine Recherche in 
Höhe von 1.630 EUR und fUr Gutachten in Höhe von 1. 140 EUR bei 
bekanntem Stand der Technik bzw. 2.610 EUR bei unbekanntem Stand 

der Technik vorge ehen. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war die 
Zustimmung des BMF zum Verordnungsentwurf noch ausständig. 

2.2 Das BMVIT und das Patentamt setzten die Empfehlung teilweise um, 
indem kostendeckende Gebühren ftir Recherchen und Gutachten gemäß 
§ 57a PatentgeselZ geprüft und ein diesbezüglicher Verordnungsent
wurf erarbeitet wurden. Die Zustimmung des BMF zum entsprechenden 
Verordnungsentwurf fehlte jedoch noch. Der RH empfahl dem BMVIT 

und dem Patentamt, das Prinzip der Kostendeckung aufweitere Gebüh

ren auszudehnen. 

2.3 (1) Das BMVlT sagte ill seiner StellulIgnalrme zu, wdterhin darauf 
hillzuwirken, dass das Prillzip der Ko tendeckung auf weitere Gebüh
ren ausgedehnt wird. 

(2) Das Patentamt Irillgegell frilrrte in seiller Stellungllahme aus, dass 
auch das zukünftige EU- Patem das intenrational übliche und bewälrne 
Modell der progressiven Struktur der Ja Irresgeb ü Irr übenre/l/lrell werde, 
weil es - anders als das vom RH empfohlene Modell - keine finan 
ziellen Barrierell gerade ill der lmplementierullgsphase VOll lrlllOvati
onelt schalfe. 

Bund 2015/6 

III-167 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)16 von 50

www.parlament.gv.at



R -
H 
Strategie und Organisation Österreichisches Patentamt; 

follow-up-Überprüfung 

Marketingkonzept 
und Kundenorientie

rung 

Bund 2015/6 

2.4 Der RH entgegnete dem Patentamt, dass rur ftnanzschwache Erftnder 

spezifIsche Förderungen vorgesehen waren . Er hielt seine Empfehlung 
aufrecht, das Prinzip der Kostendeckung aufweitere Gebühren auszu 

dehnen . 

3.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt in seinem Vorbericht rrz 9) empfoh
len. eine gemeinsame Marketingstrategie rur das Patentamt (hoheit
licher und teilrechtsfahiger Bereich) zu entwickeln, um den Kundenbe

dürfnissen ge recht zu werden. Zur Gewinnung besserer Informationen 

über die Kundenstruktur hatte der RH dem Patentamt empfohlen. bei 
spielsweise die Antragsformulare zum Erwerb gewerblicher Schutz

rechte um Informationen zu den Antragstellern (Einzelerftnder. gewerb
licher Erftnder, Unternehmensgröße, usw.) zu ergänzen. 

(2) Das Patentamt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die 

ErarbeilUng einer gemeinsamen Ma rketingstrategie. welche die Ser
vice- und Informationsleistungen der serv.ip als zentrales Element ein
beziehe, abgeschlossen sei. 

(J) Wie der RH nunmehr feststellte. lag ein gemein ames Marketing
und Kommunikationskonzept 2013 bis 2016 rur den hoheitlichen und 
teilrechtsf<ihigen Bereich des Patentamts vom Februar 2013 vor. Es 

wurde von einem externen Bcrater erstellt. Das Konzept diente als 
Diskussionsgrundlage und als Basis rur Entscheidungen zur weite
ren Um etzung. 

Für die Jahre 2013 und 20 14 lag darüber hinaus eine Jahresplanung 
rur die Öffentlichkeitsarbeit vor, mit der die im Marketingkonzept 

deftnicnen Zielgruppen angesprochen wurden. Weiters wurden einige 
der konkreten Maßnahmen aus dem Marketing- und Kommunikali 
onskonzcJlt bereits umgesetzt, wie z.B. eine gemeinsame Kundenda

tenbank des hoheitlichen und des teilrecht fahigen Bereichs und ein 
neues Intranet. Die vom RH empfohlene Übera rbeitung der Antrags
formulare befand sich ebenso in Umsetzung wie die Datenbereini 
gung als Vorarbeit rur die Implementierung eines Cu tomer Relation
ship Managements. 

3.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung um, indem es ein gemeinsames 
Marketing- und Kommunikationskonzept (hoheitlicher und teil rechts
fahiger Bereich) entwickelte und einige Maßnahmen (z.B. Aktivi 
täten der Öffentlichkeitsarbeit, gemeinsame Datenbank, Bereinigung 

der Daten. Überarbeitung der Antragsformulare) bereit zielgruppen
genauer umsetzte. 
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Der RH empfahl aber dem Patentamt. zur weiteren Umsetzung des Mar

ketingkonzepts strategische Jahrespläne rur die Jahre 2015 und 2016 
mit Schwerpunktsetzungen bezüglich Zielgruppen und Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbei t des Patentamts zu erstellen. 

3.3 Das Palentaml Jülrrle in seiner Slellungnahme aus. dass das Patent

amI und die serv.ip im Rahmen des gemeinsamen Marketing- und 

Kommunikationskonzepts Jür die Jahre 2015 und 2016 die entspre

chenden Schwerpunkte und ihre gemeinsame UmsetZllng vereinbart 

hälTen. Die finanzielle Bedeckbarkeil der Beirräge des hoheillichen 

Bereiells des Palelflamt sei jedoch ange ichts des reslrikliven Umgangs 

mil hau hall rechtlichen Rücklagen gefährdeI. Allerdings würden nach 

den VorsIellungen der EU die nationalen Einnahmen aus dem künf

tigen EU-Patenl (ab voraussielrrlich 20161 den natiollalen Palellläm

lem zweckgewidmel Jür öffellflichkeils- ulld kundenwirksame Maß

nahmell zur Ver.fiigung sIelIen. 

Die serv.ip werde ihren finanziellen Allfeil an der Umsetzung des gemein

samen Markeling- und Kommunikationskonzepls aus der GewinnTÜck

lage (siehe auell TZ 151 bedecken. 

3.4 Der RH hielt gegenüber dem Patentamt fe t. dass das gemeinsame Mar

keting- und Kommunikationskonzept keine zeitliche Konkretisierung 
zur Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen enthielt, weshalb der RH 
neuerlich die Entwicklung strategischer Jahrespläne für die Jahre 2015 

und 2016 empfahl. 

4.1 (I) Der RH hatte dem BMVIT im Vorbericht rrz 14) empfohlen. im 
hoheitlichen Bereich des Patentamts vor der Erhöhung von Gebühren 
und unter dem Gesichtspunkt der zunehmenden Globalisierung von 

gewerblichen Schutzrechten eine gezielte Aufgaben- und Organisati
onskritik zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation vorzuneh

men. 

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass seit der 

Überprüfung durch den RH keinerlei Gebührenanpas ung im Bereich 
des Patentamts durchgeruhrt worden sei. Die weiteren Schriue zu einer 
Aufgaben- und Organisationskritik seien noch nicht abgeschlossen. 

Das Patentamt hatte im Nachfrageverfahren darüber hinaus mitgeteilt, 

dass auch auf eine gesetzlich zulässige Erhöhung der Gebühren durch 
Anpassung an die Innation mittels Verordnung des Präsidenten des 
Patentamts, welche erstmals mit Wirkung vom I. Juli 2013 möglich 

gewesen wäre, bewusst verzichtet worden sei . Die weiteren Schritte 
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zu einer Aufgaben- und Organisationskrilik seien im Hinblick auf die 
bislang nicht erfolgte Entscheidung des BMVIT vorerst gestoppt. 

(3) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung ruhrte das BMVIT ein Projekt 
(_ÖPA Status-Review-) zur Bewertung bisheriger Analysen und Hand

lungsalternativen zur Organisationsentwicklung und zur Entwicklung 
eines Masterplans rur die weitere Vorgangsweise durch. Das BMVIT 

teilte im Rahmen der Gebarungsüberprüfung mit. dass eine umfassende 
Aufgabenkritik im Patentamt und in der serv.ip im Millelpunkt des 

ProjeklS stehe. um auf das sich stark ändernde Umfeld im Bereich des 
Patenrwesens reagieren zu können. Das Ergebnis dieses ProjeklS solle 
bis Ende des Jahres 2014 zur Verfügung stehen (vgl. TZ 17). 

Das Patemamt setzte einige Maßnahmen zur Verbesserung der wirt
chaftIichen Situation, denen jedoch keine Aufgaben- und Organisali

onskririk zu Grunde lag. So legte es z.B. Abteilungen bei gleichzeitiger 
Reduktion der Anzahl von Führungskräften zusammen. Durch diese 

Maßnahmen und den seit 2012 geltenden Aufnahmestopp konnte der 
Personalstand im hoheitlichen Bereich des Patentamts von 202 Bediens
leten (193,6 VBÄ) im Jahr 2011 auf 189 Bedienstete (179,6 VBÄ) zur Zeit 

der Gebarungsüberprüfung im Frühjahr 2014 und damit um 14,0 VBÄ 
verringert werden. Die Anzahl von Organi ationseinheiten konnte von 

26 im Jahr 2010 auf 21 im Jahr 2014 reduziert werden. Ebenso sank 
die Anzahl von Führungsfunklionen von 22 im Jahr 2010 auf 19 im 
Jahr 2014. 

Laut Angaben des Patentamts sollten durch die e Maßnahmen künf
tig jährliche Einsparungen von ca. I Mio. EUR bei den Personalau -
ga ben erzielt werden. 

Die bereinigten Personalausgaben 1 des Patentamts lagen im Jahr 20 II 

bei rd. 12,1 Mio. EUR, im Jahr 2012 bei rd. 12,5 Mio. EUR und im 
Jahr 2013 bei rd. 12.0 Mio. EUR. 

Darüber hinaus stellte der RH fes\. dass im Juli 2014 eine Valorisic
rung der Gebühren stattfand und ein Verordnungsentwurfzur Einflih

rung kostendeckender Gebühren rur Recherchen und Gutachten gemäß 
§ 57a Patentgesetz vorlag (siehe TZ 2). 

I Veorglelch dC'r laufC'ndtn Gthaltszahlungtn: periodl5<'ht Abgrtnzung 
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4.2 Das BMVTT setzte die Empfehlung des RH teilwei e um. indem eine 
umfassende AufgabenkriLik im Patentamt und in der erv.ip im Minel 
punkt des Projekts .ÖPA Status-Review· stand; das Projekt war aber 
noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus setzte das Patentamt Ein
sparungsmaßnahmen in seiner AufbauorganisaLion. die den Trend der 
Ausgabensteigerung bei den Personalausgaben im Jahr 2013 umkeh
ren konnten. Der RH empfahl dem BMVrr. das Projekt .ÖPA Status
Review· rasch abzuschließen und konsequent umzusetzen. 

4.3 Das BMVlT rri/re in seiner Srellungnahme ",ir. dass das Projekr .ÖPA 
Srarus- Review· noch i/l Bearbeirung sri. wobei dir EmpfelJlungen drs 
RH als wesenrliche Elemellle ",irbehande/r würden. 

5.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt im Vorbericht rrz 15) empfohlen. die 
2005 nicht weiter fortgeflihrte Prozessanalyse mit dem Ziel von Effl
zienzsteigerungen wieder aufzunehmen. 

(2) Das Patentamt haue im Nachfrageverfahren mitgeteilt. dass die 
Prozessanalyse in einem wesentlichen Bereich des Patentamts (Erfm· 
dungsschutz) wieder gestartet worden sei und deren Ergebni se in eine 
Qualitäts-Zertiftzierung einfließen sollten. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte. nahm das Patentamt die Prozess
analyse im Juni 2013 wieder auf. Der Fokus lag auf dem ErfIndungs
schutz. Im Zuge der Analyse sollten Schwachstellen. Inefflzienzen und 
Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Zur Zeit der Geba
rungsüberprüfung war die Vorbereitung abgeschlossen und die Analyse 
von drei der insgesamt 19 Teilprozesse in Ausarbeitung. Die Analyse 
der Teilprozesse sollte gemäß Projektplanung mit Mille 2015 abge
schlossen werden. Ein Endbericht war flir Ende 2015 geplant. 

Die Prozessanalyse der Recherchen und Gutachten gemäß § 57a 
Patentgesetz wurde entgegen der Projektplanung (vorgesehen flir 
Jänner 2016) um fast zwei Jahre vorgezogen und war zur Zeit der 
Gebarungsüberprüfung bereits abgeschlossen. Als Ergebnis erfolgte 
per Juni 2014 die Umstellung vom Papierakt auf einen elektronischen 
Akt inklusive elektronischer AntragsteIlung mittels online-Formularen. 

Darüber hinaus lag rur das gesamte Patentamt aus dem Jahr 2014 eine 
Selbstbewertung anhand des Common Assessment Framework (CAF) 
vor. Dieses Qualitätsmanagemenuool war auf die öffentliche Verwal
tung zugeschniuen und zeigte EnlwickJungspotenziale. Stärken und 
Schwächen von Organisationen auf. 
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Weder der Prozessanalyse noch dem CAF-Qualitätsmanagement lagen 

konkrete Zielvorgaben über zu erreichende EfTlzienzsteigerungen 

zugrunde. 

5.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung um, indem es die Prozessana
lyse im Jahr 2013 für den Bereich des Erfmdungsschutzes wieder auf
nahm und mit dem CAF ein neues Qualitätsmanagementtool imple

mentiene. 

Der RH empfahl dem Patentamt darüber hinaus, die Prozessanalyse 

und das neue Qualitätsmanagemenllool verstärkt zur Efftzienzsteige
rung zu nutzen. Zu diesem Zwecke wären konkrete Einsparungsziele, 
z.B. für die 19 Teilprozesse, zu quantiftzieren. 

5.3 Das Patentamt .flihne Iliezu aus, dass im Rahmen der Prozessanalyse 
und des Qualitätsmanagemenrtools konkrete Verbesserungsziele vor
gesehen seien. 

6.1 (I) Der RH halle dem BMVfT und dem Patentamt in seinem Vorbericht 

(TZ 21) im Hinblick auf die fmanzielle Untcrdeckung im Patentbereich 
empfohlen, die Aufrechterhaltung de Status einer zeniflzienen Prüf
stelle rur internationale Patentanmeldungen (PCT - Status) kritisch ZU 

hinterfragen. 

(2) Da BMVfT und das Patentamt hallen im Nachfrageverfahren mit

geteilt, dass sich die Vorarbeiten zur Einrichtung eines ogenannten 
Oonau Patent Instituts aufgrund von rechtlichen Vorbehalten insbe on

dere des Europäischen Patentamts sowie der innenpolitischen Entwick
lungen der geplanten Pannerländer Ungarn und Rumänien verzögen 
hällen. Die PCT - QualifIkation bleibe aber weiterhin owohl als Qua

litätssiegel nach außen als auch im Selbstverständnis einer zu hoher 
Qualität verpnichteten wi ensbasienen Organisation ein wesentlicher 

Faktor rur das Standing des Patentamts. Auf die Bedeutung der PCT
Qualifrkation rur die Geschäftstätigkeit von serv.ip im Bereich Patent 
Services sei bereits nachdrücklich verwiesen worden. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte. ging das Patentamt aufgrund der 
gesunkenen Anzahl von technischen Prüfern von einem möglichen 

Verlust des zeitlich befristet verliehenen PCT - Status ab 201 B aus. Die 
Forrnalanforderung zur (Wieder-)Erlangung des PCT - Status lag bei 
100 technischen Prüfern. Zur Zeit der Vorprüfung erfullte das Patent
amt diese Forrnalanforderung. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
verfugte das Patentamt (gemeinsam mit der serv.ip) nur mehr über 96 

technische Prüfer. 

217 

III-167 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 21 von 50

www.parlament.gv.at



R 
H 

Strategie und Organisation 

218 

Vor dem Hintergrund de möglichen Verlusts des PCT - Status hatte sich 
das Patentamt seit dem Jahr 2009 um eine Gründungsmitgliedschaft 
beim Donau Patent Institut bemüht, um gemeinsam mit den ande

ren Mitgliedern die Mindesterfordernis von 100 technischen Prüfern 
zu erflillcn. Im Jahr 2011 informiene das Patentamt das BMVIT erst

mals schriftlich über die Gründungspläne. Im Jahr 2012 übermittelte 
das Patentamt dem BMVIT einen Business Plan flir da Donau Patent 
In titut. Dic er umfas le die Kosten und Enräge der künftig einzurich

tenden PCT - Stelle Donau Patent Institut. Die personellen und bud
getären Auswirkungen auf das Patentamt waren nicht thematisien . 
Nach Informationen des Patentamts vom März 2014 werde das Insti

tut nunmehr ohne Österreich von den sogenannten Visegrad- Staaten 
(Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei) gegründet. 

Das BMVrr wenete weder den Erhalt des PCT - Status noch eine Teil

nahme am Donau Patent Institut als vorrangig. Das BMVIT begrün
dete dies u.a. damit, dass die PCT -Recherchen aufgrund internationaler 
Venräge (ZcntralisierungsprolOkoll) nicht flir österreich ische Anmelder 

angeboten werden können. Eine Teilnahme am Donau Patent In titut 
sei nur im Zusammenhang mit einer Gesamtreform des Patentamts zu 

beuneilen und nicht vorwegzunehmen. 

6.2 Das BMVrr setzte die Empfehlung des RH um, weil es die Aufrechterhal
tung des PCT - Status kritisch hinterfragte und eine Reform des Patent
amts in den Vordergrund stellte. Allerdings fehlten noch quamiftziene, 

operative Zielsetzungen im Bereich Personal und Organisation. 

Das Patentamt etzte die Empfehlung teilweise um, weil es eine dau 
erhafte Aufrechterhaltung des PCT - Status nunmehr durch eine Mit
gliedschaft im Donau Patent Institut anstrebte und damit von seincm 
bisherigen alleinigen PCT - Status abging. Allerdings entwickelte es 

keine Szenarien flir cin Patentamt ohne PCT - Status. 

Der RH empfahl dem BMVIT. seine Steuerungsfunktion gegenüber 

dem Patentamt zur Entwicklung eines Patentamts ohne PCT - Status 
vermehn wahrzunehmen. Er verwies dabei auf seine Empfehlungen 
in TZ 4 (Aufgabenkritik) und TZ 17 (Prüfung der Organisationsform). 
Dem Patentamt empfahl der RH, Szenarien flir ein nationales Patent

amt ohne PCT - Status zu entwickeln . 

6.3 (I) Das BMVIT tciltc in seiner Stellungnahme mit, dass das Projekt 

.ÖPA Status-Review· noch in Bearbeitullg sei, wobei die EmpfehlungeIl 

des RH als wesentliche Elemente mitbehandelt würden. 
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(2) Das Parenramr venuies darauf, da s das BMVIT sämrlicJ,e inrer
narionalell ulld äußersr arbeirsaufwändigen VorbereirungsscJ,rirre des 
Parenramrs gebilligr, nach Vorliegen der Enrscheidungsreife aber die 
Zusrimmung venueigerr habe. MirTlenueiie härren im Dezember 2014 
die Regierungschefs VOll Unganr, PoleII, Tschechien und der Slowakei 
die Griindung einer aus ihren narionalell Parenrämrenr gebilderen 
gemeillsamen zell/raleuropäiscJ,en PCT- Behörde (ohne Ösrerreich) ver
einbar/. Bezüglich der vom RH empfohlenen Szenarienjrir ein nario
,wie Palell/amr ohne PCT- Srarus ging das Parenramr davon aus, dass 
das BMVIT diese BerracJrrungell sowohl vor deli Personalkürzungen als 
auch vor seiner Eil/scheidung gegell eine überregionale PCT- Behörde 
unter Ein cMu s Österreichs angestelIr habe. 

6.4 Nachdem das Patentamt nach wie vor keine Szenarien fUr ein natio
nales Patentamt ohne PCT - Status entwickelt hatte. hielt der RH seine 

diesbezügliche Empfehlung aufrecht. 

Wirtschaftliche Steuerung und Entwicklung 

Einnahmen aus den 
Europäischen Patent
gebühren 

Bund 2015/6 

7.1 (I) Der RH hatte dem BMVIT in seinem Vorbericht empfohlen rrz 13). 
die Einnahmen des hoheitlichen Bereichs des Patentamts aus den Euro

päischen Patentgebühren nicht mehr in den Hau halt des Patentamts 
cinnießen zu lassen. Statt dessen sollte dem Patentamt fUr deren Ver
waltung jährlich eine Abgeltung in Höhe der anfallenden Verwal

tungskosten zugerechnet werden. Diese Maßnahme sah der RH als eine 
Voraussetzung fUr eine wirtSchaftlich effrziente Führung des hoheit

lichen Bereichs des Patentamts an . 

(2) Nach Mitteilung des BMVIT im Nachfrageverfahren ei die im RH

Bericht erwähnte budgetäre Situation des Patentamts mit Erstellung 

des Bundesfrnanzge etzes 2013. unter der Berücksichtigung der gesetz
lichen sowie verwaltungsinternen Vorgaben des BMF, einer wesent
lichen Verbesserung zugefUhrt worden. Die seitens de Patentamts 
gemeldeten _unabweislichen- Aufwendungen und Au zahlungen seien 

im Rahmen der Budgeterstellung 2013 entsprechend angepasst und 
dem Patentamt zur Erfüllung der vorgeschriebenen Aufgaben zur Ver
fUgung gestellt worden. 

Nach Mitteilung des Patentamts im Nachfrageverfahren ci die der
zeitige Situation kein österreichisches Spezif,kum, sondern entspreche 
dem langjährigen Status der meisten Mitgliedstaaten der Europäischen 
Patentorganisation. Auch hinsichtlich der Einnahmen aus dem künfti

gen EU- Patent sei nur durch den Verbleib bei den nationalen Patent-
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ämtern die EU-rechtlich vorgesehene Verwendung rur die Angelegen

heiten des gewerblichen Rechtsschutzes gesichen. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, flossen die Einnahmen des hoheit

lichen Bereichs des Patentamts aus den Europäischen Patentgebühren 
noch immer zur Gänze in dessen Haushalt ein. 

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Budgets des hoheit

lichen Bereichs des Patentamts in den Jahren 2009 bis 2014. 

Tabelle 1: Budget 2009 bis 2014 

Elnn,hmen 

davon 
nationale 
Einnahmen 

Europäische 
Patentgebühren 

Ausg,ben 

Überschuss (Saldo) 

davon 

"Teilsaldo national" 

Rundungsdiffernzen enthalten 

QueUen: Patentamt; RH 

220 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Verinderung 
2009 bis 2014 

in Mio. EUR in '10 

31,9 32,3 32,2 32,2 32,S 32,S 1,9 

12,3 12,2 13,6 13,1 13,1 13,3 8,1 

19,6 20,0 18,6 19,1 19,4 19,2 - 2,0 

17,3 17,6 17,6 17,4 20,1 19,9 15,0 

14,6 14,6 14,6 14,8 12,4 12,6 - 13,7 

- 5,0 - 5,4 - 4,0 - 4,3 - 7,0 -6,6 32,0 

Auffallend war die Anhebung der Ausgabenobergrenze rur das Patent
amt durch das BMVIT beim Budget rur das Jahr 2013. Laut Auskunft 
des BMVIT wurde das Budget damit an den laufenden Bedarf des 

Patentamts in den Vorjahren angepasst. 

Der budgetiene _Teilsaldo national- wies die Differenz zwischen den 
budgetienen Einnahmen und Ausgaben des Patentamts rur die Abwick

lung der nationalen Schutzrechte aus und war durchgehend nega
tiv. Er lag in den Jahren 2009 bis 2014 zwischen - 4,0 Mio. EUR und 
- 7,0 Mio. EUR. Das heißt. das Patentamt konnte mit seinen bud
getienen nationalen Einnahmen die budgetienen Ausgaben rur die 

Abwicklung der nationalen Schutzrechte nicht decken. 
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Folgende Übersicht stellt den tatsächlichen wirtschaftlichen Erfolg des 

hoheitlichen Bereichs des Patentamts in den Jahren 2009 bis 2013 dar: 

Tabelle 2: Erfolg 2009 bis 2013 

Einnahmen 

davon 

nationale Einnahmen 

Europäische PotentgebUhren 

Ausgaben 

Überschuss (Saldo) 

davon 

.Teilsaldo national" 

Rundungsdifferenzen enthalten 

Quellen: Patentamt; RH 

Bund 2015/6 

2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2009 bis 2013 

in /oIio. EUR in'" 

31,9 33,8 35,3 36,0 35,3 10,7 

12,2 13,0 14,6 15,1 14,3 17,2 

19,1 20,8 20,7 20,9 2l,0 6,6 

19,0 18,5 18,4 19,9 19,4 2,1 

12,9 15,3 16,9 16,1 15,9 23,3 

- 6,8 - 5,5 - 3,8 - 4,8 - 5,1 - 25,0 

1m überprüften Zeitraum 2009 bis 2013 stiegen die nationalen Einnah
men um 17,2'l1J und die Einnahmen aus den Europäischen Patenten 

um 6,6 'lIJ. Beide Entwicklungen waren vom Patentamt nicht direkt 
beeinnussbar. Damit entwickelten sich die tatsächlichen Einnahmen 

deutlich positiver als die budgetierten Einnahmen. 

Die tatsächlichen Ausgaben des Patentamts lagen in den Jahren 2009 
bis 2012jährlich deutlich (zwischen rd. 800.000 EUR und 2,5 Mio. EUR) 
über den budgetierten Ausgaben. Mit der verbesserten linanziellen Aus
stattung des Patentamts seil dem Budgetjahr 2013 lag der tat ächli

ehe Mirtelverbrauch im Jahr 2013 erstmals um rd. 700.000 EUR unter 
den budgetierten Mineln. 

Der tatsächliche .. Teilsalelo national" wies die Differenz zwischen 
den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Patentamts für die 
Abwicklung der nationalen Schutzrechte aus. Er lag in den Jahren 
2009 bis 2013 zwischen - 3,8 Mio. EUR und - 6,8 Mio. EUR. Das heißt, 
das PatentamI konnte trotz steigender nationaler Einnahmen die Aus
gaben für die Abwicklung der nationa.len Schutzrechte nicht decken. 

Ungeachtet des negativen _Teilsaldo national" konnte das Patentamt 

aufgrund der hohen Einnahmen aus den Europäischen Patentgebühren 
beträchtliche Überschüsse erzielen. Bis zur Höhe der budgetierten Über
schüsse (Saldo) (siehe Tabelle I) waren diese an das BMVrr abzufüh-
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ren. Darüber hinausgehende Überschüsse konnte das Patentamt sei

ner Rücklage zufUhren. 

So flossen im Zeitraum 2009 bis 2013 in Summe rd. 71,0 Mio. EUR 
direkt in den Bundeshau halt. Da Patentamt verfUgte mit Stichtag 
3 I. Dezember 20\3 über eine Rücklage in Höhe von 10,38 Mio. EUR. 

7.2 Das BMVIT setzte die Empfehlung des RH nicht um, weil die Einnah

men aus den Europäischen Patentgebühren nach wie vor zur Gänze 
dem Patentamt zuflossen. Darüber hinaus wies der RH kritisch auf die 

Anhebung der Ausgabenobergrenze beim Budget fUr das Jahr 20\3 
hin. weil dadurch der Anreiz fUr eine winschaftlich effiziente Führung 
des Patentamts nicht gesteigen wurde. Der RH verblieb daher bei sei
ner Empfehlung an das BMVIT, dem Patentamt lcdiglich die Verwal 

tungskostcn für europäische Patente abzugelten. 

7.3 (I) Das BMVIT verwies auf seine Mitteilung im Naclifrageverfahrell, 

wonach dem Patentamt mit dem Budget 2013 die zur Erfüllung der 

vorgescllriebenell Aufgaben IlOtwelldigen Budget mine/ zur Verfügullg 

gestellt wurdell. 

(2) Das Patentamt merkte hiezu an. dass die Bezeiellllullg als _Europä

ische Patell/gebühren" irrefohrelld sei, da es siell um nationale Einllall

me/I (rd. 42 Mio. EUR) handle, von denen kraft internationaler Verein 

barungen 50 % an die Europäische PatenlOrganisation (EPO) und kraft 

jährlicher Budgetvorgabe des BMvrr rd. 16 Mio. EUR (2013) all den 
BUlldeshaushalt abzuführen seien. Aus Sicht de Palentamts sei es -

ohne diese jährliche Gewinnabfuhr an den Bundeshaushalt - selbstfi

nanzierend und könne seine Gebühren um rd. 45 % senken und damit 

die heimische Winschaft in die em Ausmaß entlasten. 

7.4 Der RH empfahl dem BMVIT neuerlich. dem Patentamt lediglich die 
Verwaltungskosten rur europäische Patente abzugelten. 

Der RH entgegnete dem Patentamt. dass fUr die Einnahmen aus den 

Europäischen Patentgebühren vom Patentamt nur geringe Verwal 
tungslei tungen im Ausmaß von z.B. 150.000 EUR im Jahr 2010 (siehe 
Vorbericht, TZ 13) erbracht wurden, und wies daher die Bezeichnung 
_Gewin nabfuhr" zurück. Darüber hinaus verwies der RH darauf, dass 

das Patentamt die Überschüsse der vergangenen Jahre stall zur Senkung 
der Gebühren zur Bildung einer Rücklage in Höhe von 10,38 Mio. EUR 

zum Stand 31.12.2013 verwendet hatte. 
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8.1 (I) Der RH halle dem Patentamt in einem Vorbericht erz 19,20) emp
fohlen. die Schätzungen über den Gebührenentfall im Falle einer Ände

rung des Veneilungsschlüssels der Europäischen Patentgebühren, eines 
Beitritts zum Londoner Übereinkommen bzw. der Einflihrung des EU

Patents in die Finanzplanung zu integrieren. 

(2) Das Patentamt halle im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die 

Haltung der zumindest überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Patentorganisation hinsichtlich des Gebührenschlüs

sels von 50 : 50 an den Jahresgebühren flir europäische Patente nach 
wie vor unveränden sei. Ergebnis erster inhaltlicher Erönerungen des 

Engeren Ausschusses der Europäischen Patentorganisation zum künf
tigen EU-Patent sei, dass das Europäische Patentamt die in der EU
Verordnung verbindlich festge chriebene Aufteilung zwischen dem 

Europäi ehen Patentamt und den nationalen Ämtern im Verhält
nis 50 : 50 nicht anzuerkennen gedenkt, und - unter Hinweis auf 
seine eigenen höheren Kosten (vgl. die hohen Personalkosten im Sozi

al bericht des Europäischen Patentamt 2012) - den Mitgliedstaaten 
nur einen wesentlich geringeren _Kuchen" zur weiteren Aufteilung auf 

die 25 nationalen Patentämter überlassen wolle. 

Die fmanziellen Auswirkungen des Inkrafttretens des EU-Patents (wohl 
nicht vor 2015) und der allfalligen RatifIzierung des Londoner Überein
kommens durch Österreich, die damit zumindest indirekt in Zusammen

hang stünden, würden im Rahmen der Finanzplanung des Patentamts 
(vgl. die Zuständigkeit der Stabsstelle Finanzstrategie und Controlling) 

entsprechend berücksichtigt. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, hatte die Einflihrung des EU

Patents die größten Auswirkungen auf die fmanzielle Lage des Patent 
amts und überIagene die Auswirkungen einer Änderung des Venei

lungsschlüssels der Europäischen Patentgebühren bzw. eines Beitrills 
zum Londoner Übereinkommen. 

Die vom Mai 2011 stammende Schätzung der Einnahmeverluste 
durch die Implementierung des EU-Patents umfasste drei Szenarien. 
Im schlechtesten Fall rechnete das Patentamt damals mit Einnahme
verlusten von 8,54 Mio. EUR jährlich, im realistischen Szenario mit 
5,10 Mio. EUR jährlich und unter optimistischen Annahmen mit Ein
nahmeverlusten von 1,24 Mio. EUR jährlich. 

Eine Aktualisierung dieser Annahmen war vom Patentamt bisher nicht 
durchgeflihn worden ; dies mit dem Hinweis auf die noch laufenden 
internationalen Verhandlungen über die Veneilung der Einnahmen 

(abhängig von der noch festzulegenden Höhe der Jahresgebühren) 
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bzw. der Verwaltungskosten fLir die EU - Patente. Das Patentamt rech
nele frühestens im Jahr 2016 mit der EinfLihrung des EU-Patents. 

Das im Zuge der Haushaltsrechtsreform eingefLihrte Budgetcontrol
ling (§ 66 BHG 2013 i.d .g.F.) diente der frühzeitigen Erkennung von 

wesentlichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben sowie der 
Entwicklung der erforderlichen $leuerungsmaßnahmen. Die quartals

weisen Meldungen des Patentamts umfassten das realistische Szenario 
bezüglich der zu erwartenden Einnahmeausfalle aus der wahrschein
lichen EinfLihrung dc EU - Palents und anderer internationaler Ent

wicklungen (vgl. TZ 15). 

8.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH um, indern die Schät
zungen über zu erwartende Gebührenausfalle aus der Implementie
rung des EU-Patents und anderer internationaler Entwicklungen in 

das haushaltsrechLiiche Risikocontrolling einnossen. 

9.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt in seinem Vorbericht (TZ 16) emp
fohlen, umgehend die vorhandene Kosten - und Leistungsrechnung zu 
aktivieren und zu einem Steuerungsinstrument mit Soll-1st- Verglei
chen auszubauen. 

(2) Das Patentamt hatte im Rahmen des Nachfrageverfahrens mitge
teilt, dass die KoSlen- und Leislungsrechnung im Patenamt im Zuge der 
Haushaltsrechtsreform 2013 an die neuen Vorgaben angepasst worden 

sei. Der seit Juni 2013 im Patentamt tätige Controller sei beauftragt, 
die Kosten- und Leistungsrechnung im Zuge der Ausarbeitung eines 

Controlling- Konzepts entsprechend zu evaluieren und Vorschläge fLir 
eine weilere Anpassung auszuarbeiten. 

131 Wie der RH nunmehr feststellte, hatte das Patentamt eine Kosten
und Leistungsrechnung, die die Anforderungen des geltenden Haus
haltsrechts erfLilite. aufgebaut und übermittelte erstmals im Juni 2014 
die Dalen zur Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes (B-KLR) 

fLir das Jahr 2013 an das BMVlT. Es war geplant, im zweiten Halb
jahr 2014 die Erhebungen fLir das erste Halbjahr 2014 durchzuflih

ren und danach laufend Daten aus dem Ist- Betrieb einzupflegen. Ein 
regelmäßiges B- KLR Berichtswesen an das BMVIT war laut Patent

amt nicht vorgesehen. Berichte und Auswert'ungen würden auch in 
Zukunft anlassbezogen erfolgen. 
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Das Ziel des BMVIT bei der Implementierung und laufenden Anpas

sung der B- KiR war. den Führungskräften die Möglichkeit zu bieten. 
ihre Führungsarbeit über Kennzahlen zu steuern und bereichsinterne 
Prozesse zu hinterfragen. Das B-KLR Handbuch des BMVIT2 sah vor. 

dass das Patentamt als nachgeordnete Dienststelle des BMVIT seine 
Kosten- und Leistungsrechnung selbstständig abwickelte. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung waren noch keine Kennzahlen zur 
Steuerung des Patentamts auf Basis der B- KLR entwickelt. 

9.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH teilweise um. indem es 

eine Kosten- und Leistungsrechnung einftihne. die den Anforderun
gen des Hau halt rechts ent prach und grundSätzlich als Steuerungs
instrument geeignet war. Allerdings verwendete das Patentamt diese 

bisher nur rückblickend zur Ermittlung von Kosten der erbrachten 
Leistungen und nicht zur vorausschauenden Steuerung. Der RH wie
derholte daher seine Empfehlung an das Patentamt. die Kosten - und 
Leistungsrechnung zu einem Steuerungsinstrument mit Soli - 1st- Ver

gleichen au zubauen. 

9.3 Das Parelllamr sagre die Umserzung der Empfehlung des RH zu und 
wies in diesem Zusammenhang darauf hin. dass bei wissensbasierren 
Organisarionen (wie dem Parenramr) die Personalausgaben dominie
ren würden; diese ließen sich wohl durch die Kosren- und Leisrungs
rechnung darsrellen. aber nie/rr verändern. 

9.4 Der RH entgegnete. dass die Kosten - und Leistungsrechnung nicht nur 

zur Darstellung der Vergangenheit dienen. sondern die Führungskräfte 
auch bei der Steuerung des zukünftigen Personalein atzes unterstüt
zen sollte. 

10. 1 (J) Der RH hatte dem BMVIT und dem Patentamt in seinem Vorbe
richt rrz 17) empfohlen, Kennzahlen aus der Ko tenrechnung einzu
fuhren und auf deren Basis ein wirkungsorientienes Controlling ein

zurichten. 

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass mit dem 
Auslaufen der Flexibilisierungsklausel mit dem Finanzjahr 2012 die 
im Patentamt etabliene Kostenrechnung den Anforderungen der 

Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes gemäß § 108 BHG 2013 
und §§ 85 bis 95 BHV 2013 anzupassen sei. Die hierzu erforderlichen 

1 DI~ war zur Z(I( d('r GroarungsObc-rprOfung noch nicht vom BMF gtn('hmigt. 
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Arbeiten befanden sich derzeit in der Umsetzung phase und sollten 

im Laufe des Finanzjahres 2013 abgeschlossen sein. 

Nach Mitteilung des Patentamts im Nachfrageverfahren ei nach 
Auslaufen der FlexibilisierungskJau el Ende 2012 fUr 2013 fUr das 
gesamte Patentamt ein Leistungskennzahlenkatalog eingefUhn wor

den. der quanalsweise Berichte an die oberste Führungsebene vorsehe. 
Die bereits 2012 im Patentamt eingerichtete Stabsstelle Finanzstrate

gie und Controlling habe ihre operative Arbeit aufgenommen und sei 
Mitte 2013 durch einen Controlling-Fachmann verstärkt worden. Bis 
zum Herbst 2013 werde ein neues Controllingkonzept ausgearbeitet, 

das im Rahmen der Anforderungen des neuen Hau haltsrechts auf Basis 
der Kosten- und Leistungsrechnung sowie dem erwähnten Leistungs

kennzahlenkatalog ein effektives Steuerungssystem ermöglichen solle. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, richtete das Patentamt im Jahr 2012 

die Stabsstelle Finanzstrategie und Controlling unter der provisorischen 
Leitung des Präsidenten ein. Die Aufgaben der Stabsstelle bestanden 
in Planungsagenden (Finanzplan und Investitionsplan) inklusive Soll

Ist- Vergleichen und Planrevision sowie im Aufbau eines unterneh
mensweiten Zielsystems samt entsprechender Abweichungsanalyse im 
operativen und strategischen Bereich fUr das Patentamt einschließlich 
serv.ip. Weitere Aufgaben waren das Risiko- und Budgetcontrolling, 
das Wirkungscontrolling und die Kosten- und Leistungsrechnung fUr 
das Patenamt einschließlich serv.ip und die Interne Revision. Zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung standen fUr die Stabsstelle 1,7 VBÄ zur 

VerfUgung. 

Das Patentamt verfUgte fUr das Jahr 2014 über eine gesamthafte Dar
stellung der strategischen und operativen Ziele) des hoheitlichen und 
des teilrechtsfahigen Bereichs, deren ErfUllung von der Stabsstelle 

überwacht wurde. Die Stabsstelle berichtete monats- bzw. quanals
weise an den Präsidenten und die beiden Vizepräsidenten. 

Die strategischen Ziele waren großteils mit Maßnahmen hinterlegt, 

zum Teil waren auch Indikatoren zur Messung des Erfolgs benannt. 
Ein großer Teil der operativen Ziele hatte berei ts zur Zeit de Vorbe
richts bestanden. Sie bezogen sich v.a. auf zeitliche Vorgaben rur Ver

waltungsabläufe und Leistungserbringung. Neu waren einige ergän
zende operative Ziele sowie die organisationsweite Überprüfung der 
Ziel erreichung (hoheitlicher und teilrechtsfahiger Bereich). 

) Ausgrh~nd von dtr Slr.n~u:~kJaU5ur Anfang dn Jahres St'lZlC' Sich das Patentamt dir 
5traltgischtn {lt'llhorizont : drti bis vier lahrtl und du: operativen (Ztlthonzont : tin 
Jahrl lieh: ror den hoh('itlicheß und den trilr«htsfähigt'ß Bt'rdch. Diese: war('ß im 
Intrantt rur dir Mita~lI('r des Pattntamts zugänglich. 
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Die strategischen und operativen Ziele waren nicht verknüpfl mit den 

aus der Kostenrechnung errnittelbaren Kosten der Leistungserbrin
gung (vgl. TZ 11). 

10.2 Das BMVIT und das Patentamt setzten die Empfehlung des RH teil
wei e um. Im Jahr 2012 wurde die Stabsstelle Finanzstrategie und Con

trolling eingerichtet. Dieser standen 1,7 VBÄ zur Verrugung. Darüber 
hinaus verfügte das Patentamt über trategische Ziele und fühne das 

bisher bereichsspezifische Controlling der operativen Ziele zu einem 
gesamthaften zusammen. Das Patentamt verfugte jedoch weiterhin 

über kein Controlling auf Basis von betriebswinschaftlichen Kenn
zahlen aus der Ko tenrechnung. Der RH empfahl dem BMVIT und dem 
Patentamt, betriebswinschaftliche Kennzahlen aus der Kostenrechnung 

und darauf aufbauend ein Controlling einzurichten. 

10.3 Das Par~nramr rei/r~ mir, dass sich di~ EmpJ~h/ullg d~s RH i/l Um ~r 

zu /lg befi /ld~. 

11.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt in seinem Vorbericht rrz 17) weiten; 
empfohlen, im Zuge der Einruhrung des neuen Haushaltsrechts ab 201 J 

die strategischen Wirkungsziele kennzahlengestützt zu überwachen. 

(2) Nach Mitteilung des Patentamts im Nachfrageverfahren sei der seit 

Juni 20 I J im Patentamt tätige Controller beauftragt, u.a. auf Basis des 
seit 20 I J geltenden Leistungskennzahlenkatalogs bis Herbst 201 J ein 
Controlling-Konzept auszuarbeiten, das den Anforderungen an ein 

modernes Steuerungsinstrument einschließlich Monitoring von aus
sagekräftigen (Leistungs- )Kennzahlen genüge. Dabei würden auch die 

rur das Patentamt geltenden haushaltsrechtlichen Wirkungsziele ent
sprechend berücksichtigt . 

(J) Wie der RH nunmehr feststellte, hatte sich das Patentamt im Rahmen 
der wirkungsorientienen Haushaltsruhrung als einziges Ziel ein Gleich
stellungsziel rur sein Detailbudget gesetzt, und zwar eine Steigerung des 
Anteils von Frauen, die das System des gewerblichen Rechtsschutzes 
nutzten, insbesondere bei Patenten, Marken und Mustern. Das Patent
amt stanete das Gender- Projekt im Jahr 2009 mit der (Nach- )Erhebung 

und Auswenung genderspeziflscher Daten und entwickelte im Jahr 2011 
einen Umsetzungsplan. Im Jahr 2012 erfolgte eine Genderanalyse des 
Patentamts durch einen externen Berater. Im Jahr 20lJ veranstaltete 
das Patentamt interne Vonräge und Workshops zum Kompetenzaufbau. 
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Für das Jahr 2014 hatte sich das Patentamt zum Ziel ge elZt, die Koope
ration mit zwei Netzwerkpartnerorganisationen zu forcieren und sie

ben Infonnationsveranstaltungen mit 160 Teilnehmerinnen (Ziel 
gruppe: Erfmderinnen) durchzuruhren. Eine erste externe Veranstaltung 
zum Thema Patent- , Marken- und De ignschutz rur Frauen war rur 

Juni 2014 geplant. 

Das Wirkungsziel des Patentamts war in das strategische Controlling 

integriert. 

11.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH um, indem es das haus
halt rechtliche Wirkungsziel in das ge amthafte Controlling der stra

tegischen Ziele übernahm. 

12.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt in seinem Vorbericht rrz 23) emp
fohlen. die Nebenbe chäftigungen seiner Bediensteten in der serv.ip 

abzustellen . 

(2) Nach Mitteilung des Patentamts im Nachfrageverfahren habe eine 

nochmalige Evaluierung - bei derzeitiger gesetzlicher Lage - das Über
wiegen der ökonomischen Vorteile der gegenwärtigen Vorhaltung der 
Personal ressourcen von serv.ip bestätigt. 

Weiterreichende Systemumstellungen in dien t- bzw. arbeitsrechtlicher 
Hinsicht würden eine grundsätzliche Organisationsrefonn vorausset

zen . Im Juni 2013 habe der Rat rur Forschung und Technologieent
wicklung eine gesamtösterreichische Strategie rur Geistiges Eigentum 
(Jntellectual Propeny - IP-) als Grundlage einer großflächigen Reform 

mit dem derzeitigen Patentamt als künftigem IP- I-IauptJtnoten empfoh
len. Dies könne erst in der nächsten Legislaturperiode erfolgen, wobei 
die Vorarbeiten von BMVIT und Patentamt gemäß der Empfehlung de 
RH (Zusammenlegung von hoheitlichem und teilrechtsnihigem Bereich 

im Patentamt) einfließen würden. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, bestanden Nebenbeschäftigungen 
von 38 Mitarbeitern' de hoheitlichen Bereichs des Patentamts in der 

serv.ip (teilrechtsnihiger Bereich des Patentamts) auf Basis von Dienst
verhältnissen , freien Dienstverträgen und Werkverträgen. 

" Zw('! von den 38 Mitarbrilern halten sowohl einen rreien Dienstvertrag als auch «"incn 
Werkvertrag. 
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Im Jahr 2013 betrug der Personalaufwand der serv.ip 3,65 Mio. EUR 

bei einem Personalstand von 44 ,0 VBÄ.~ Davon hatten elf Personen 
im Ausmaß von 1,7 VBÄ ein Teilzeit-Dienstverhältnis in der serv.ip 

zu ätzlich zu einer Vollzeitbeschäftigung im hoheitlichen Bereich de 

Patentamts. Dies betraf vor allem die Geschäftsftihrung und Verwal 
tung der serv.ip. Im Jahr 2013 lag das Bruttojahreseinkommen ftir die 
Zusatztätigkeit in der serv.ip auf Ba is eines Dienstvenrags in einer 
Bandbreite von rd. 2.000 EUR bis rd. 66.000 EUR (Gcschäftsftihrer 

serv.ip). 

Der Präsident des Patentamts war ex-lege auch Geschäftsftihrer der servo 
ip und bezog bis zum Jahr 2013 zwei Gehälter. Das Gehalt als Präsident 

des Patentamts entsprach der Einstufung A 1/8 des Gehaltsschemas des 
Bundes. Es betrug laut BMVIT in den Jahren 2011 rd. 125.500 EUR, im 

Jahr 2012 rd. 128.600 EUR und im Jahr 2013 rd . 165.600 EUR (inklu 
sive Jubiläumszuwendung). 

Das zusätzliche Gehalt als Geschäftsruhrer der serv.ip betrug laut Ver

trag aus dem Jahr 2004 65 '*' des Jahresbezugs eines Bundesbeam

ten in der Einstufung A 1/9 Stufe 2 zuzüglich 0,5 '*' der Umsatzerlöse 
des unmittelbaren Vorjahres. 

Laut Angaben des Präsidenten des Palentamts betrugen die Gehalts
zahlungen an ihn als Ge chäftsfti hrer der erv.ip rd. 76.000 EUR 
im Jahr 2011, rd. 77.000 EUR im Jahr 20 12 und rd. 66.000 EUR im 

Jahr 2013 6. Im Laufe des Jahres 2013 wurden die GehalLSzahlungen rur 
die Tätigkeit als Gcschäftsftihrer der serv.ip auf Wei ung des BMVIT 
eingestellt. 

Darüber hinaus bestanden im Jahr 2013 18 freie Dienstvenräge (16 freie 

Dienstvenräge im Jahr 2010) sowie zwölfWerkvenräge (18 Werkver
träge im Jahr 2010) mil Bediensleten des hoheillichen Bereichs des 
Patemamts. Dies betraf ausschließlich lechnische Prüfer des Patemamls, 

deren Know- how die serv.ip zur Abwicklung ihrer Aufträge zukaufte. 
Im Jahr 2013 lagen die Entgelte rur die freien Dienstvenräge in einer 

Bandbreite von rd. 170 EUR bis rd. 76.900 EUR; die Werkvenragssum
men lagen in einer Bandbreite von 290 EUR bis 20.000 EUR. 

Die Summe der Bruttoentgelte, welche die serv.ip leistete. betrugen 
ftir freie Dienstnehmer im Jahr 20 13 rd. 287.000 EUR (im Jahr 2010 

rd. 163.000 EUR) und rür Werkvenrag nehmer rd. 42 .000 EUR 

.. Stichtag: 1. Janntr 2014 

& IXr Präsidtnt drs Patt:nlamls gab h'int Auskunft darubc'r. ob w('itC'rt" Zahlungtn Iz.8. 
Umsatzix'ttiligung. lIonorart aus ExJ)('m~ nv('nrig('n. andC'rt barwtnt Vontild an ihn 
als Gnchäftsfilhrtr dtr ~rv. ip trfolgt wartn. 
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(im Jahr 2010 rd. 63.800 EUR). Die Summe der Brunoentgelte fUr 
freie Dienstnehmer stieg damit in den Jahren 2010 bis 2013 um 
rd. 124.000 EUR bzw. um 76 %. Die Summe der Brunoentgelte fUr 
Werkvemagsnehmer sank um rd. 21.800 EUR bzw. um 34 % . 

Durch die Nebenbeschäftigungen erzielten nicht nur Mitarbeiter der 
Führung und Verwaltung des Patentamts, sondern auch einige Prü
fer des hoheitlichen Bereichs des Patentamts ein erhebliches Zusatz
einkommen. So betrug etwa bei einem Mitarbeiter das Zusatzeinkom
men aus der Nebenbeschäftigung auf Basis eines freien Dienstvemags 
in der serv.ip im Jahr 2013 rd. 76.900 EUR bzw. 139 % seines Ein 
kommens aus der Vollzeitbeschäftigung im hoheitlichen Bereich des 
Patentamts; zusammen ergab die ein Brullojahre einkommen von 
rd. 132.200 EUR. Das Au maß des Zusatzeinkommens dieses Prüfers 
schwankte in den Jahren 2011 bis 2013 zwischen 90 % und 139 %. 

Bei acht weiteren der in gesamt 28 technischen Prüfer mit Nebenbe
schäftigungen in der erv.ip auf Basis von freien Dienstvemägen und! 
oder Werkvemägen betrug das Zusatzeinkommen im Jahr 2013 zwi
schen rd. 10.600 EUR und rd. 41.000 EUR bzw. 22 % bis 51 % des Ein
kommens aus der Beschäftigung im hoheitlichen Bereich des Patent 
amts. Die Brunojahreseinkommen die er acht Prüfer lagen dadurch 
zwischen rd. 59.600 EUR und rd. 121.800 EUR. Die Jahre 2011 und 
2012 zeigten ein ähnliches Bild. 

Die Nebenbeschäftigungen von Mitarbeitern des Patentamts mit einem 
zusätzlichen Dienstverhältnis in der serv.ip waren ab dem Jahr 2011 
im Zeiterfassungssy tem einzutragen. Mitarbeiter mit freien Dien t
verträgen bzw. Werkvemägen waren aufgrund der Eigenart des Ver
tragsverhältnisses von die er Verpflichtung nicht erfasst. 

Der RH fUhrte stichprobenmäßig Überprüfungen der Zeiterfassungen 
von Mitarbeitern de Patentamts mit einem zu ätzlichen Dienstver
hältnis in der serv.ip fUr das Jahr 2013 durch. In einem Fall zeichnete 
ein Mitarbeiter des Patentamts monatlich zwischen 30 und 66 Stun
den Nebentätigkeit auf. Dies zusätzlich zu den Arbeitszeitaufzeich
nungen aus dem Vollzeitdienstverhältnis im Patentamt. Bezogen auf 
die einzelnen Arbeitstage wiesen die Zeitaufzeichnungen häufIg eine 
Tätigkeit von circa 6 :00 bis 16:00 Uhr flir das Patentamt und von 
16:00 bis 20:00 Uhr flir die Nebenbeschäftigung in der serv.ip aus. Im 
Durchschnitt des Jahres 2013 zeichnete der Mitarbeiter je Anwesen
heitstag rd. 3,1 Stunden Nebentätigkeit auf. Sein Dienstvertrag mit der 
serv.ip sah eine Normalarbeitszeit von 30 Stunden pro Monat vor'. 

1 Abw('St nh('iten wurden btnlcksicht igt und die Soll-Zeit C'ntsprtthend aliquotlt'n . 

Für das Jahr 201) C'rgab sich ri n~ Soll- ArbC'llSZ.rlt von rd. 294 Stunden. 
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Im Jahr 201) leistete er 629 Stunden ftir die Nebenbeschäftigung in 
der serv.ip und überschritt damit seine Soll - Vorgaben um ))5 Stun
den bzw. 114 '1b. 

Mit Mai 2014 wurde dem Mitarbeiter die Leistung von Mehrstunden 
ftir die serv.ip aus Kostengründen untersagt. 

12.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH nicht um, indem es nach 
wie vor Nebenbeschäftigungen von Mitarbeitern des Patentamts in der 
serv.ip gab. Die Anzahl und die Summe der Bruttoentgelte ftir freie 
Dienstnehmer stiegen sogar an. Der RH empfahl dem Patentamt, im 
Zuge der Gesamtreform des Patentamts die Nebenbeschäftigungen sei
ner Bediensteten in der serv.ip abzustellen. 

12.3 Das PatelItamt hielt fest, dass es keineIl sachlichen Grund ulld keine 
diell treclrr/iche Halid/rabe sehe, Bedicllstetell, die ihre Arbeitsleistung 
Jür das Patentamt in zeitliclrer, quantitativer und qualitativer Hinsicht 
erbräclrren, die Ausübung einer weiteren Tätigkeit (und damit die Mög
liclrkeit eine Zu verdien tes) in i/rrer Freizeit zu verbieten. Keine der 
von Bediensteten des Patentamts au geübten Zusarzrätigkeiten belaste 
das Budget oder die PerJomrance des Patentamts; vielmehr profitiere 
das Wi sensmanagement vom einsclr/ägigell außerdienstlicIren Enga 
gement der Mitarbeiter. 

Für die serv.ip sei der Zukauf der Leistungen im Personal- und 
Patrrrrbereiclr zudem ungleich spar amer, wirtschajllicher und zweck
mäßiger als das Vorhalten von Vollbesclräjligten. Sämtliche Verträge 
würden auf der daJür beste/renden gesetz/iclrell Grundlage des § 58b 
Abs. J Paten/gesetz gründen. Außervenragliches (wie etwa zusätz
liche Honorare, geldwerte Leistungen) seien nie gezahlt worden, wäh
rend Vertragliches (im Falle des GeschäjlsJü/rrers) nicht zur Gänze in 
Allspruch genommen wordell sei. 

12.4 Der RH empfahl dem Patentamt unter Hinweis auf die dienstrechtlichen 
Einschränkungen der Zulässigkeit von Nebenbeschäftigungen neuer
lich, im Zuge der Gesamtreform des Patentamts die Nebenbeschäfti
gungen seiner Bediensteten in der serv.ip abzustellen. Dies vor dem 
Hintergrund des neuerlich festgestellten Ausmaße der Nebenbeschäf
tigungen, der in den letzten Jahren stark angestiegenen Anzahl der 
freien Dienstnehmerverträge und der bereits im Vorbericht kritisienen 
ineffizienten Doppelorganisation bestehend aus Patentamt und serv.ip, 
welche jährliche Zusatzkosten von rd. 700.000 EUR verursachte. 
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13.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt im Vorbericht (TZ 27) empfohlen. den 

hohen Overheadanteil in der serv.ip, gemessen am für sie tätigen Per

sonal, zu senken. 

(2) Wie das Patentamt im Nachfrageverfahren mitgeteilt hatte, sei vor 

dem Sommer 2013 eine Evaluierung des Personalstands im Bereich 

serv.ip erfolgt, die im Ergebnis bis zum Jahresende 2013 zu einer 

Reduktion um 6,15 VBÄ führen sollte. Dabei sei mit drei Mitarbeitern 

eine Reduktion der Wochenstundenanzahl (- 1,15 VBÄ) vereinbart 

worden. Mit drei Mitarbeitern sei das Dienstverhäl tnis aufgelöst wor

den (- 3 VBÄ) und zwei Mitarbeitennnen hätten einen Mutterschutz! 

Karenzurlaub angetreten (- 2 VBÄ), ohne dass es zu einer Nachbeset 

zung der frei werdenden Stellen gekommen sei. Da diese Reduktionen 

zwei VBÄ im Bereich Kanzlei bzw. Assistenz der Geschäftsleitung und 

1,4 VBÄ im Bereich des Refundierungspersonals8 betroffen hätten, 

sei der Overheadanteil am Personal verhältnismäßig gesenkt worden. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, reduzierte die serv.ip ihren Perso

nalstand im Vergleich der Jahre 2010 und 2014 Ueweils Stand I. Jän

ner) um 19 %, nämlich von gesamt 54,S VBÄ auf 44,0 VBÄ. 

Der Anteil des sogenannten Refundierungspersonals am Personalstand 

der serv.ip stieg von 25,7 VBÄ (47 %) im Jahr 2010 auf 27,8 VBÄ 

(63 %) im Jahr 2014. 

GegenläufIg zu diesem Anstieg des Refundierungspersonals reduzierte 

die serv.ip das operativ tätige Personal (Marken - und Patentprüfer) 

von 22,0 VBÄ im Jahr 2010 auf 11,4 VBÄ im Jahr 20 14. Der Abgang 

wurde in den Jahren 20 11 bis 20 13 mit einem Anstieg der Ausgaben 

(Bruttoentgelte) für freie Dienstverträge mit Bediensteten des Patent

amts kompensiert (vgl. TZ 12). Parallel dazu reduzierte die serv.ip den 

Overhead, bestehend aus Führung und Administration, von 6,8 VBÄ 

im Jahr 2010 auf 4,8 VBÄ im Jahr 20 14. Trotz der Reduktion bei Füh

rung und Administration erhöhte die serv.ip durch die Reduktion beim 

operativ tätigen Personal (Prüfer) den Overhead, gemessen am für die 

serv.ip tätigen Personal (Führung, Administration, Prüfer), von 24 % 

im Jahr 2010 auf 30 % im Jahr 2014. 

13.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH teilweise um, indem es 

den Personaleinsatz in Führung und Administration gemessen in VBÄ 

reduzierte. Durch die starke Reduktion beim operativ tätigen Personal 

(Prüfer) stieg aber der Overhead, gemessen am für die serv.ip tätigen 

Personal, von 24 % im Jahr 2010 auf 30 % im Jahr 20 14. Dieser rela-

• Refund ierungspcrsonal waren Angcslclhc der scrv,ip. die ausschließlich rur das Patent
amt lätig wa~n {z.B. rn und der serv.ip vom Patentamt ersetzt wurden. 
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tive Anstieg wurde teils durch den Anstieg von freien Dienstverhält

nissen verringert. 

Der RH merkte weiters kritisch an. dass der Anteil des sogenannten 

Refundierungspersonals im gleichen Zeitraum anstieg und insgesamt 
fast zwei Drittel des Personals der serv.ip ausschließlich ftlr das Patent
amt tätig war. Der RH verwies diesbezüglich auf seine Empfehlung zur 
Einstellung der Geschäftstätigkeit der serv.ip [TZ 17). 

13.3 Das Patentamt venlJies auf die große Bedeutung der serv.ip fur die 

österreidri dre Win chajl, die lIicht lIur all Enragszalrlen abgelesen 
werden könne. So würden rd. 75 % der insgesamt mehr als 10.000 

IP- Redrerdreaujl räge aus dem Inland stammen. Zudem würden rd. 
50.000 heimisdre Anfragen jährlich kostcrrJrei behandc/t werden. 

13.4 Der RH entgegnete, dass fast zwei Drittel des Personals der serv.ip aus
schließlich für das Patentamt tätig waren. was die Bedeutung der serv.ip 
für die österreich ische Winschaft in Frage teilte. Er verwies neuer

lich auf seine Empfehlung zur Einstellung der Geschäftstätigkeit der 
serv.ip (TZ 17). 

14.1 (I) Der RH hatte dem Patentamt im Vorbericht [TZ 29) empfohlen. die 

beiden Rechnung kreise in der Buchhaltung der serv.ip zusammenzu
fUhren . Dies vor dem Hintergrund, dass der gesonderte Rechnungs

kreis die Wertpapierverrechnungskonten der serv.ip umfasste. die nur 
dem GeschäftsfUhrer und dessen Stellvertreter zugänglich waren . Von 
diesem nahm die serv.ip auch Gehaltsauszahlungen an drei leitende 

Angestellte vor. Dadurch war die Transparenz nicht gegeben. 

(2) Das Patentamt hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass mit 
Übernahme der Lohnverrechnung durch den neuen Steuerberater ab 
Februar 2012 die beiden Rechnungskreise in der Buchhaltung der servo 

ip zusammengeführt worden seien. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, erfolgten die Gehalt zahlungen 
fUr die sechs Führungskräfte der serv.ip nicht mehr vom Wertpapier

verrechnungskonto. sondern vom Girokonto der serv.ip. Es gab jedoch 
weiterhin Sonderregelungen fUr die Gehaltsverrechnung der Füh
rung kräfte. Die Steuerberatungskanzlei übermittelte die monatlichen 

Gehaltsabrechnungen per E-Mail an den Präsidenten des Patentamts. 
Die Überweisung der Gehälter erfolgte persönlich durch einen Mitar
beiter der Steuerberatungskanzlei mittels Zahlschein. Sämtliche Origi
nalbelege fUr die Durchftlhrung der Zahlungen wurden beim Steuerbe

rater aufbewahrt. Die Steuerberatungskanzlei informierte anschließend 
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da Rechnungswesen der serv.ip über die Durchflihrung der Überwei
sungen als Summe, um die ordnungsgemäße Verbuchung sicherzu
stellen. 

Die serv.ip begründete die Sonderregelung rur Führungskräfte mit in 
der Vergangenheit geschehenen Indiskretionen. 

14.2 Das Patentamt setzte die Empfehlung des RH teilweise um, weil die 
Gehaltszahlungen flir die Führungskräfte der serv.ip nicht mehr vom 
Wertpapierverrechnungskonto, sondern vom Girokonto der serv.ip 
getätigt wurden. Aus Gründen der nach wie vor nicht gegebenen 
Transparenz sowie der unterschiedlichen DatenschulZStandards (Ange-
telIte, Geschäftsflihrung) kritisierte der RH die Sonderregelungen in 

der Gehaltsabrechnung flir die Führungskräfte der serv.ip. Der RH emp
fahl dem Patentamt, eine einheitliche Vorgehen weise in der Abrech
nung der Gehälter sämtlicher Mitarbeiter der serv.ip zu wählen. 

14.3 Laut Stellungnahme des Patentamts sei die Gebarung der serv.ip zu 
keinem Zeitpunkt intrall parelll gewesen. Sämtliche Gelraltszahlungen 
seien seit jeher in nur einem einzigen Verrechnungskreis bilanziell 
erfasst und ausgewiesen worden. Eine eillireitliche Vorgelrensweise 
in der Abrechnung der Gehälter sämtlicher Mitarbeiter der serv.ip sei 
nicht !'orstellbar, da die Gehalt abreclrnungen der Führungskräjte vom 
arbeitsverfassungsgesetzliclren Einsiclrtsreclrt des Betriebsrate aus
drücklich ausgenommen seien und dadurch einem erhöhten gesetz
lichen Datenschutzstandard unterlägen . 

14.4 Der RH entgegnete, da die Gehaltsabrechnung der Führungskräfte 
aufgrund der Sonderregelungen nach wie vor aufwändig und intrans
parent war. Er hielt daher eine Empfehlung aufrecht, eine einheitliche 
Vorgehensweise in der Abrechnung der Gehälter sämtlicher Mitarbei
ter der serv.ip zu wählen. 

15.1 (I) Der RH harte dem BMVIT und dem Patentamt in seinem Vorbe
richt rrz JO) empfohlen, eine Risikostrategie rur das Patentamt zu ent
wickeln, das Vorsorgevolumen abzuschätzen sowie daraus geeignete 
Risikovorsorgein trumente abzuleiten. 

(2) Nach Mirteilung des BMVIT und des Patentamts im Nachfragever
fahren würden im Rahmen des haushaltsrechtlichen Risikocontrol 
lings gegenüber dem BMVIT sowie dem BMF die frnanziellen Risiken 
im Bereich des Patentamts quartalsweise berichtet. Dabei würden die 
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Wahrscheinlichkeit sowie die zeitlichen Dimensionen der möglichen 

Verwirklichung der Risiken sowie die betragsmäßige Bandbreite bewer
tet und regelmäßigen Updates unterzogen. Die derzeit beobachteten 
Risiken seien 

- eine Ausfallshaftung Österreichs für die Pensionslasten der Europä
ischen Patentorganisation ( ehr geringe Wahrscheinlichkeit und nur 
langfristig), 

- ein Einnahmeentfall im Bereich Patent- Jahresgebühren durch Inkraft

treten des EU-Patents (aufgrund des zögernden europaweiten RatifI
kationsprozesses nicht vor 2015), 

- ein Einnahmeentfall im Bereich Patent- Veröffentlichungsgebühren 
durch RatifIzierung des Londoner Übereinkommens (derzeit keine 
österreichische Initiative, da die Umsetzung des EU-Patents im Vor

dergrund steht) sowie 

- ein Einnahmeentfall im Markenbereich durch die geplante Revision 
der Gemeinschaftsmarken-Verordnung bzw. der EU- Markenrichtli
nie (Umsetzung frühestens mittelfristig, nicht vor 2016, zu erwarten). 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, hatte das BMVlT im Zuge der Haus

haltsrechtsreforrn ein Risikocontrolling zur Abschätzung der Einnah
meau fallrisiken implementiert (vgJ. TZ 11). Die quartalsweise Risiko

berichterstattung des Patentamts an das BMVlT bzw. das BMF umfasste 
eine quantitative und eine verbale Beschreibung des Risikos von Ein
nahmeausfallen, die sich durch die Entwicklungen auf europäischer 

Ebene ergeben könnten und auf den Bundeshaushalt Auswirkungen 
hätten. Der Einnahmeausfall aus der Implementierung des EU-Patents 

setzte mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit im Jahr 2016 mit 
1.24 Mio. EUR jährlich ein und erreichte im Jahr 2018 mit jährlich 
5,10 Mio. EUR das Maximum." 

Mit weiteren Einnahmeausfallen in Höhe von 500.000 EUR im Bereich 

der Europäischen Veröffentlichungsgebühren war im Jahr 2016 zu 
rechnen; diese erreichten im Jahr 2018 mit jährlich 2,00 Mio. EUR das 
Maximum. Diese Risiken waren vom Patentamt kaum beeinOussbar 
und könnten ab dem Jahr 2018 zu einem gesamten Einnahmeausfall 
von geschätzten 7,10 Mio. EUR jährlich führen. Trotz des erheblichen 
Risikos fehlte eine Strategie, um den potenziellen Einnahmeverlusten 

zu begegnen. 

, Das Pal~ntaml zog das rtahstlschc zenano fUr die' R15ikobcrichlC'ßt3nung heran 
(vgl. TZ 81. 
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Weiters stellte der RH fest, dass das Patentamt das Vorsorgevolumen 

der serv.ip neu berechnete. So enthielt der von einem Wirtschaftsprü

fer testiene Jahresabschluss 2013 der serv.ip eine Rückstellung ftir 
Haftungsrisiken in Höhe von 2,15 Mio. EUR. Dieser Rückstellung lag 
eine Neuberechnung durch den Wirtschartsprüfer zugrunde, in der 

übliche Geschäftsfalle der serv.ip, die durchschniltliche Schadenshöhe 
sowie die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Schadens berücksich
tigt wurden. Sie sollte etwaige Regressforderungen wegen fehlerharter 

Recherchen abdecken, die in Folge eines möglichen Fehlers eines Prü
fers entstehen könnten. Im Jahr 2010 betrug die Höhe der Rückstel 
lung ftir Haftungsrisiken noch 3,20 Mio. EUR. Eine explizite Berech

nung dafür lag damals nicht vor. 

Im Hinblick auf Risikovorsorgeinstrumente stellte der RH fest, dass 
die serv.ip nach wie vor die gleiche Risikostrategie wie zur Zeit des 
Vorberichts verfolgte, die im Wesentlichen auf zwei Vorsorgeinstru

mente zurückgriff. Einerseits bestanden zwei Versicherungsvenräge, 
die Schäden aus Fehlern der Führungskrärte abdeckten (HaftpOichrver
sicherungen). Die Jahresprämien rur das Jahr 2013 betrugen rur beide 

Versicherungen insgesamt 10.174 EUR und waren somit gleich hoch 
wie im Jahr 2011. Andererseits hielt die serv.ip zur Bedeckung v.a. der 
Risikorückstellung Wenpapiervermögen in Höhe von 3,92 Mio. EUR 

zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013. Das Wenpapiervermögen war 
damit annähernd gleich hoch wie im Vorbericht dargestellt (durch
schnittlich 3,95 Mio. EUR). 

Darüber hinaus dotiene die serv.ip bereits im Jahr 2011 eine Gewinn
rücklage in Höhe von 2,00 Mio. EUR. Eine schriftliche Begründung 
über eine künftige Verwendung dieser Gewinnrücklage lag nicht vor. 
Das Patentamt war gemäß § 5Ba Abs. 4 PatG i.d.g.F. berechtigt, aus 

dem Vermögen und den Rechten, die im Rahmen seiner Teilrechtsfahig
keit erworben wurden, die zur Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen 

Aufwendungen einschließlich der Investitionen abzudecken. Darüber 
hinausgehende Einnahmen (Gewinne) waren nach Bildung angemes

sener Rücklagen an den Bund abzuführen. 

15.2 Das BMVfT und das Patentamt setzten die Empfehlung teilweise um. 
Zwar zeigte das haushaltsrechtliche Risikocontrolling mögliche Ein
nahmeausfalle auf, allerdings fehlten budgetäre bzw. organisatorische 

Handlung alternativen in Form einer Risikostrategie für das Patent
amt. Der RH empfahl dem BMVIT und dem Patentamt, eine Risikostra 
tegie mit budgetären bzw. organisatorischen Handlungsalternativen 

zu entwickeln, um den drohenden Einnahmeausfallen ZU begegnen. 
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Der RH anerkannte die Neuberechnung des Haftungsrisikos (Vorsor

gevolumen) der serv.ip in Höhe von 2,15 Mio. EUR. Er wies aber kri
ti ch darauf hin, dass das Risiko wesentlich geringer war als bis zum 
Jahresabschluss 2010 mit 3,20 Mio. EUR dargestellt. Die Wahl der Risi

kovorsorgeinstrumente (Rückstellung für Haftungsrisiken, Versiche

rungen) war unverändert, die Höhe der Rückstellung für Hafrungsri
siken wurde aber an die Neuberechnung angepasst. 

Darüber hinau wies der RH kritisch auf die Bildung einer Gewinn
rücklage in Höhe von 2,00 Mio. EUR hin, deren Angemessenheit im 
Sinne des § 58a Abs. 4 PatG nicht belegt war. Der RH empfahl dem 

BMVfT, auf die Auflösung der Gewinnrücklage der serv.ip hinzuwirken. 

15.3 (I) Das BMVIT teilte in se;'ler Stellungnahme mit, dass das Prajekt 
.ÖPA Status- Review· noell in Bearbeiwng sei, wobei die Empjehlungen 

de RH als wesentliche Elemente mitbehandelt würden . 

(2) Das Patentamtjührte dazu aus, die Gewinnrücklage der serv.ip sei 

als .. angemessene Rücklage·· gesetzlich ausdrücklich vorgesehen, elll
spreche der ka,ljmänllisrhell Sorgfalt und Vorsielu sowie dem quall
tifizierten kÜlljligen Bedarf an Investitiollen bzw. Reillvestitiollen, wie 

er .Iichl zuletzt auell durch den WirrsellOftsprüjer evaluiert, bestä
t-igt ulld testiert wordeIl sei. Die vom RH empjollielle Aujlösung der 
Gewinnrücklage und deren Abfuhr 0.1 das BMVlT bzw. BMF sei nichr 
.,ur ei.,e laut einem Reclltsgurachten unzulässige verdeckte Gewinn

ausschürtung und daher laur BMVlT .lIur schwer zu verwirklichen··, 

sondern würde at/ch bewirke/l, dass das Unlenlehme/l serv.ip für seine 
ItlVestiliollell - einschließlich der Umselzullg des vom RH empjohle/lell 
gemeinsamen Marketingkonzepts - erstmals ill seillem mehr als 20-

jährigen Bestand Schulden machen und dafür Zinsen bezallle" müsste. 

15.4 Der RH hielt zur Stellungnahme des Patentamts fest, dass keine hin
reichenden Aufschlüsse zur Angemessenheit der Höhe der Gewinn
rück.lage der serv.ip vorlagen, etwa in Form einer mit dem BMVIT 
abgesprochenen, quantiflzienen Aurstellung von geplanten Investiti 
onen, zu deren Finanzierung die Gewinnrücklage herangezogen wer
den könnte. Somit war nach Ansicht des RH die Angemessenheit der 
Höhe der vorhandenen Gewinnrückjage nach wie vOr nicht belegt 

bzw. stand deren Ausschüttung an das BMVfT zur Disposition. Nach 
Ansicht des RH konnte zudem von einer verdeckten Gewinnausschüt
tung im steuerrechllichen Sinn nicht gesprochen werden , da eine allf<il 

lige Ausschüttung der Gewinnrtick.lage offen erfolgen müsste. Der RH 
empfahl daher dem BMVIT neuerlich, auf die Auflösung der Gewinn
rücklage der erv.ip hinzuwirken. 

237 

III-167 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 41 von 50

www.parlament.gv.at



Teilrechtsfä higkeit 

Wertpapiere der 
servo ip 

238 

R -
H 

16.1 (1) Der RH hatte dem BMVIT und dem Patentamt in seinem Vorbericht 

(TZ 31) empfohlen, im Bereich der Wenpapiere der serv.ip die Trans
parenz und Kontrolle sicherzustellen und das Know-how der ÖBFA 

zu nutzen. 

(2) Nach Mitteilung des BMVIT und des Patentamts im Nachfragever

fahren habe die serv.ip - über die verbessene Rechnungslegung an 
BMVfT und BMF hinausgehend - auch die Innenrevision des BMVfT 

um Überprüfung der Wenpapierveranlagung gebeten. Diese habe die 
Veranlagung ftir grundsätzlich in Ordnung befunden. Weiters habe die 
erv.ip die ÖBFA um Analyse der Wenpapierveranlagung und Bekannt

gabe allfalliger Optimierungsmöglichkeiten gebeten. Diese habe die 
Veranlagung ftir unspekulativ und grundsätzlich in Ordnung befunden. 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte, prüfte das BMVIT im Jahr 2013 die 
Wertpapierveranlagung der serv.ip. Die Interne Revision des BMVfT 

wenete die Risikostruktur des Veranlagungsportfolios als konservativ 
und nicht spekulativ. Sie hielt jedoch auch fe t, dass vor dem Hinter

grund der aktuellen Entwürfe zum Spekulationsverbot die zwar gerin
gen. aber doch bestehenden Fremdwährungspositionen von damals 
6 'lb abgebaut werden sollten. 

Darüber hinaus ersuchte das Patentamt die ÖBFA im Jahr 2013 um eine 
gutachterliche Stellungnahme zum Veranlagungsponfolio der serv.ip. 
Die ÖBFA empfahl u.a. die Evaluierung der Adäquatheit der RückJa 
genhöhe und der Angemessenheit des Anlagehorizonts von vier Jah
ren ftir potenzielle Haftungsrisiken, eine klare Kommunikation der 

Grundausrichtung der Veranlagung an die relevanten Finanzinstitute 
(schriftliche Veranlagungsrichtlinien) sowie die Reduktion der Kom
plexität und der möglichen Schwankungsbreite der Veranlagung. 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung veranlagte die serv.ip in drei 
Investmentfonds, die sich zu 77 'lb aus Anleihen, zu 19 'lb aus Aktien 
und zu 4 'lb aus liquiden Mitteln zusammensetzten. Die Veranlagung 
erfolgle zu 91 'lb in EUR, zu 7 'lb in US- Dollar und zu 2 'lb in sonstigen 

Fremdwährungen. Das Wertpapiermonitoring erfolgte nach Auskunft 
des Patentamts durch den Geschäftsftihrer der serv.ip durchschnitt
lich alle sieben bis zehn Tage anhand eines fT - Tools. Darüber hinaus 

gab es ein regelmäßiges Reponing durch die Bank samt Übergabe 
der schriftlichen Reponing-Unterlagen . Bei diesem Reponing waren 
beide Zeichnungsberechtigte anwesend. Der aktuelle Reponing- Bericht 

enthielt Informationen über die Zusammensetzung des Ponfolios. die 
Kontobewegungen in der Berichtsperiode sowie die Wenentwicklung 
seit Beginn der Veranlagung im Jahr 2002; diese lag bei durchschnitt

lich 2,75 'lb pro Jahr. 
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16.2 Das BMVIT und das Patentamt setzten die Empfehlung des RH um, 
indem sie das Know- how der ÖBFA nutzten und auch eine Stellung
nahme der Internen Revision des BMVIT einholten. 

Der RH emprahl dem Patentamt, die Empfehlungen der ÖBFA vollstän
dig umzusetzen. Dies betraf im Sinne vOn Transparenz und Kontrolle 
eine klare Kommunikation der Grundausrichtung der Veranlagung der 
serv.ip an die relevanten Finanzinstitute in Form einer schriftlichen 
Darlegung der Veranlagungsrichllinien. Weilers wären die Adäquat
heil der Gewin nrücklage (siehe TZ 15) und die Angemessenheit des 
Anlagehorizonts zu evaluieren sowie die Komplexität des Portfolios 
und des en mögliche Schwankungsbreite zu verringern. 

Er empfahl daher dem BMVlT, auf die Umsetzung der Empfehlungen 
der ÖBFA hinzuwirken. 

16.3 Laut Stellungnahme des Palentarnts habe die ÖBFA fes/gehalten , dass 

.. auf läglicher Basis ein Monitoring des aggregierren Porrfoliowerres 

durch die Ollline- Abfrage leielll verfügbar" gewesen sei. HillSic!Hlieil 

der vom RH verlangten intemen" VerschriftlieilUng" der Anlagestrate

gie vOll serv. ip merkte das PateIltamt Oll, dass der schon vor zel1ll Jah 

ren verschriftlichte und dem Bankin titut ebenfalls schriftlich überbull

dene tragende GflIndsatz .. Substanzerhalt mit WertZlIwachs" implizit 

allch die GflIndsätze des - noel, nicht beschlossenen - Gesetzesent" 

wurfs zum umfassenden Spekulations verbot mitumfasst l1abe IIl1d die

ser mir Erfolg a11gewe11det worde11 sei. 

16.4 Der RH begrüßte, dass sich das Patentamt zu einem Spekulationsver
bot bekannte. Er hielt allerdings an der lückenlosen Transparenz der 
Veranlagung im Sinne der Empfehlungen der ÖBFA weiterhin fest. 

17.1 (I) Der RH harte dem BMVIT in seinem Vorbericht (TZ 32) empfohlen, 
eine Zusammenführung des hoheitlichen und des teilrechtsfahigen 
Bereichs des Patentamts sowie dessen Ausgliederung in eine rechLlich 
selbstständige Organisationsform zu prüfen. 

(2) Das BMVIT hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass die Arbei 
ten betreffend die Reorganisation im Laufen und derzeit noch nicht 
abgeschlossen seien. 

Nach Mitteilung des Patentamts im Nachfrageverfahren habe es die 
vom BMVfT beauftragten Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung der 
RH - Empfehlung geleistet und diesen eine Effozienzanalyse zugrunde 
gelegt. Ein aus Angehörigen des BMVlT (Generalsekretär. Präsidia1chef, 
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Kabinensmitarbeiter} und des Patentamts (Präsident. Vizepräsident) 
bestehender erweitener Lenkungsausschuss habe die vom RH empfoh

lene Zusammenlegung und Au gliederung einhellig als die beste Vari 
ante der EffIzienzsteigerung beuneilt. Das BMVlT habe die Weiterarbeit 

an diesem Projekt vorerst ohne weiteren Zeithorizont unterbrochen. 

Zwischenzeitlich sei auf Wunsch des BMVIT die Variante von serv.ip 

als vom Patentamt abgetrennte eigene GmbH evaluien und ein dies
bezügliches Geschäftsmodell durchgerechnet worden. Diese Variante 
sei vom Patentamt einhellig als die inhaltlich und betriebswinschaft

Iich schlechteste bewenet und dies auch dem BMVlT entsprechend 
kommunizien worden. Eine Entscheidung über die Reorganisation sei 

weiterhin noch nicht gefallen . 

(3) Wie der RH nunmehr feststellte. nahm das Patentamt im Jahr 2012 
im Auftrag der Bunde ministerin rur Verkehr. Innovation und Techno

logie. Doris Bure. ein internes Projekt zur Vorbereitung einer Zusam
menführung des hoheitlichen und des teilrechtsfahigen Bereichs und 

die Ausgliederung in eine rechtlich selbstständige Organisationsform 
mit dem Bund als Eigentümer in Angriff. Im Lenkungsausschuss waren 
u.a. hochrangige Bedienstete des BMVlT venreten. Interne Arbeitsgrup
pen behandelten die Themen Organisation. Personal . Recht. Betriebs
winschaft und IT. Das interne Projekneam wurde durch einen exter
nen Berater unterstützt (Kosten 38.391 EUR inkl. USt). 

Im Jahr 2012 erarbeitete das Patentamt ein Organisationskonzept 

zur Zusammenftihrung. Im Lenkungsausschuss vom November 2012 
erfolgte eine Änderung des Projektauftrags. Die Weiterarbeit an dem 
Projekt wurde ohne weiteren Zeithorizont unterbrochen. Nach Ansicht 
des BMVlT lag kein abnahmefahiges Projekt vor. weil wesentliche 

Punkte. wie die rechtlichen Möglichkeiten einer Ausgliederung. extern 

nicht veriflzien waren . 

Im März 2013 erfolgte der Auftrag des BMVlT an das Patentamt. die Dar
stellung und finanzielle Berechnung einer Umwandlung der serv.ip in eine 
vollrechtsfahige GmbH auszuarbeiten. Im April 2013 überminelte das 
Patentamt die entsprechenden Ausftihrungen. Darin ging das Patent
amt zusammenfassend davon aus. dass die Abtrennung der serv.ip in 

eine eigenständige GmbH ein dauerhaft negatives Betriebsergebnis ftir 
diese Gesellschaft zur Folge häne. Dies deshalb. weil eine eigenständige 
GmbH keinen Zugang zu den internationalen Recherche- Datenbanken 

hätte und damit der Verlust wesentlicher Geschäftsfelder einherginge. 
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Im Frühjahr 2014 startete das BMVlT ein weiteres ReorganisaLions

projekt (.ÖPA Status- Review") mit dem Ziel, aktuelle Problem lagen 

zu identifizieren und prioritäre Handlungsfelder abzuleiten. Zunächst 
wurden vorhandene Dokumente, Studien und das patentamtsinterne 
Reformprojekt einer kritischen Betrachtung unterzogen. Weiters wur

den Interviews mit Mitarbeitern des Patentamts und externen Exper

ten geflihrt. Bis Ende 2014 sollen offene Fragen - teils gutachterlieh -
geklärt und ein Maslerplan zur Reorganisation vorgelegt werden. 

Im Zuge der Einsparungsmaßnahmen im Patentamt war nahezu eine 

Halbierung des Fachpersonals (Patent- und Markenrecherchen) in der 
serv.ip festzustellen von 22,0 VBÄ im Jahr 2010 auf 11,4 VBÄ im 

Jahr 2014 ijeweils Stand I. Jänner des Jahres) (vgl. TZ 13). Der Abgang 
wurde in den Jahren 2011 bis 20 13 mit einem Anstieg der Ausgaben 
(Brulloentgelte) für freie Dienstverträge mit Bediensteten des Patent

amts kompensiert (vgl. TZ 12). Im Jahr 2014 schloss die serv.ip ver
mehrt freie Dienstverträge mit externen Experten, deren Anzahl von 
25 im Jahr 2013 auf 36 im Jahr 2014 anstieg, 

Von den Erträgen der serv.ip im Jahr 2013 in Höhe von 4,58 Mio. EUR 

entfielen \,38 Mio. EUR [30 'lb) auf sogenanntes Refundierungsper
sonal (ausschließlich für das Patemamt tätig), weitere 2,20 Mio. EUR 

(48 'lb) auf Verträge, die das Patentamt mit anderen nationalstaatlichen 
Patentämtern abgeschlossen hatte, und rd. 260.000 EUR (6 'lb) auf Ähn

lichkeitsrecherchen im Auftrag des Patentamts. Nur rd. 740.000 EUR 
[16 'lb) entfielen auf Aufträge privater Unternehmen. 

17.2 Das BMVITsetzte die Empfehlung des RH teilweise um, indem seit dem 

Jahr 2012 im Patentamt und im BMVfT mehrere Projekte zur Reorga 
nisation des Patentamts durchgeführt wurden. Angedacht waren eine 

Zusammenführung des hoheitlichen und des teilrechtsfahigen Bereichs 
des Patentamts und die Ausgliederung in eine rechtlich selbststän

dige Organisationsform bzw. eine Umwandlung des leilrechtsfahigen 
Bereichs in eine GmbH. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war aller
dings noch keine Entscheidung über die künftige Organisationsform 
des Patentamts gefallen. 

Der RH wies auf die in den letzten Jahren erfolgte Halbierung des 
Fachpersonals in der serv.ip hin. Die Ertragsstruktur der serv.ip im 
Jahr 2013 zeigte, dass die serv.ip ihren gesetzlichen Auftrag, Service

und Informationsleistungen im Interesse der österreichischen Wirt
schaft zu erbringen, mit einem Ertragsanteil von 16 'lb kaum mehr 
erruHte. 84 'lb der Erträge der serv.ip stammten aus Leistungen für das 

Patenta mt. 
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Der RH empfahl dem BMVIT. im Zuge der Überlegungen über eine neue 
Organisationsform des Patentamts auch die Möglichkeit in Betracht zu 
ziehen, die Geschäftstätigkeit der serv.ip gänzlich einzustellen und die 
Leistungen des Refundierungspersonals zuzukaufen. Dadurch könnte 
die aufwendige Doppeladministration und Gegenverrechnung einge
span werden. die im Vorbericht mit Mehrkosten von rd. 700.000 EUR 
allein im Jahr 2010 beziITen wurden. 

17.3 (I) Das BMVIT reilre in seiner Srellungnahme mir, dass das Projekr 
, ÖPA Srarus- Review- noch in Bearbeirung sei, wobei die Empfehlungen 
de RH als wesenrliel,e Elemenre mirbehande/r würden. 

(2) Das Parenramr wies in seiner Srellungnahme darauf hin, dass es 
beim BMVlT seir Jahren eine grundlegende, inren!arionalen Vorbilden! 
folgende Gesamrrefonn des Bereichs des Geisrigen Eigenrum (lnrellec
rual Properry - IP) anrege. Die Frage der zukünftigen Organisarions
fontl des Parenramrs sei im Zuge diese Refomlprozesses zu enrsellei
den. Zur Empfehlung des RH an das BMVIT, auch die Möglichkeir einer 
,Auflösung' der serv.ip in Berraellr zu ziehen, srellre das Parenramr 
fesr, dass mir reis eines Personalverleillers der Srellenplan des Bundes 
umgangen und die Kosren erhöhr würden . 

17.4 Der RH entgegnete dem Patentamt. dass die für die heimische Winschaft 
wichtigen Leistungen jedenfalls weiterhin erbracht werden, jedoch die 
aufwändigen und kostenintensiven Doppelstrukturen zwischen Patent
amt und serv.ip bereinigt werden ollten. Im Übrigen stellte der RH klar, 
dass er den Zukauf von Leistungen. nicht jedoch den Zukauf von Per
sonal über einen Personal verleiher zur Erwägung gestellt hane. 

18 Der RH stellte fest, dass das BMVlT von acht überprüften Emp
fehlungen zwei ganz, fünf teilweise und eine nicht umsetzte. Das 
Patentamt setzte von 14 überprüften Empfehlungen des Vorberichts 
sechs ganz, sieben teilweise und eine nicht um. 
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Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
Reihe Bund 2012/7 

Vorbericht Follow-up-Überprüfung 

TZ Empfehlungsinhllt TZ umgesetzt teilweise nfcht 
umgesetzt umgesetzt 

IMVIT 

Keine Zuordnung der Europäischen Patentgebühren 
13 zu den Einnahmen des hoheitlichen Bereichs des 7 X 

Patentamts 

14 Gezielte Aufgaben- und Organisationskritik im 4 X hoheitlichen Bereich des Patentamts 

Prüfung einer Zusammenführung des hoheitlichen 

32 mit dem teilrechtsfähigen Bereich des Patentamts 17 X bzw. deren Ausgliederung in eine rechtlich 
selbstständige Organisationsform 

30 Entwicklung einer Risikostrategie für das Patent- 15 X amt 

Sicherstellung der Transparenz und Kontrolle 

31 im Bereich Wertpapiere der s.~rv.ip und 16 X 
Nutzun~ des Know-how der Osterreichischen 
Bundes nanzierungsagentur 

6 Überdenken der Gebührenstruktur 2 X 

Einführung von Kennzahlen aus der Kostenrechnung 
17 und Einrichtun~ eines wirkungsorientierten 10 X 

Controllings au Basis der Kennzahlen 

Kritische Hinterfragung des Status einer 
21 zertifizierten Prüfstelle für internationale 6 X 

Patentanmeldungen 

6s .... 1c1r11d1es ......... 

30 Entwicklung einer Risikostrategie für das 15 X Patentamt 

Sicherstellung der Transparenz und Kontrolle 
31 im Bereich Wertpap!.ere der serv.ip und Nutzung 

des Know-how der Osterreichischen Bundes- 16 X 

fi na nzierungsagentur 

6 Überdenken der GebOhrenstruktur 2 X 

Einführun~ von Kennzahlen aus der Kostenrechnung 
17 und Einric tun~ eines wirkungsorientierten 10 X 

Controllings au Basis der Kennzahlen 

21 
Kritische Hinterfragung des Status einer 
zertifizierten PrUfstelle für internationale Patent- 6 X 
anmeldungen 

Entwicklung einer gemeinsamen Marketingstrategie 
9 für den hoheitlichen und den teilrechtsfähigen 3 X 

Bereich 
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15 

16 

17 

19 

20 

23 

27 

29 

BMVIT 

244 

Reihe Bund 2012/7 

Wiederaufnahme der im Jahr 2005 nicht weiter 
geführten Prozessanalyse zwecks Effizienz- 5 X 
steigerungen durch Prozessanalyse 

Umgehende Aktivierung sowie Ausbau der vor-
handenen Kosten- und Leistungsrechnung zu einem 9 X 
Steuerungs instrument mit Soll-Ist-Vergleichen 

Kennzahlengestützte Überwachung der 11 X strategischen Wirkungsziele 

Integration .. der Schätzungen über den Gebühren-
entfall bei Anderung des Verteilungsschlüssels 
der Europäischen Patentgebühren bzw. des 8 X 
Beitritts zum Londoner Ubereinkommen in die 
Finanzplanung 

Berücksichtigung der sich aus der Einführung 
des EU-Patents ergebenden Veränderungen als 8 X 
Szenario in der Finanzplanung 

Keine Nebenbeschäftigung von Bediensteten des 12 X hoheitlichen Bereichs des Patentamts in der serv.ip 

Senkung des hohen Overheadanteils in der serv.ip 13 X 

Zusammenführung beider Rechnungskreise in der 14 X Buchhaltung der serv.ip 

Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH folgende Empfehlungen 
hervor: 

(t) Das Projekt "ÖPA Status-Review" wäre rasch abz.uschließen und 
konsequent umzusetzen. (TZ 4) 

(2) Die Steuerungsfunktion gegenüber dem Österreichischen Patent
amt (Patentamt) so llte zur Entwicklung eines Patentamts ohne PCT
Status vermehrt wahrgenommen werden. (TZ 6) 

(3) Dem Patentamt wären lediglich die Verwaltungskosten für euro
päische Patente abzugelten. (TZ 7) 

(4) Auf die Auflösung der Gewinnrücklage der serv.ip wäre hinzu
wirken. (TZ 15) 

(5) Auf die Umsetzung der Empfehlungen der Österreichischen Bun
desf,nanzierungsagentur (ÖSFA) wäre hinzuwirken. (TZ 16) 
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(6) Im Zuge der Überlegungen über eine neue Organi ationsform 

des Patentamts sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, 
die Geschäftstätigkeit der serv.ip gänzlich einzustellen und die Leis

tungen des Refundierungspersonals zuzukaufen. (TZ 17) 

(7) Das Prinzip der Kostendeckung wäre aufweitere Gebühren aus
zudehnen. (TZ 2) 

(8) Betriebswirtschaftliche Kennzahlen aus der Kostenrechnung und 

darauf aufbauend ein Controlling wären einzurichten. (TZ 10) 

(9) Eine Risi.ko trategie mit budgetären bzw. organisatorischen 
Handlungsalternativen sollte entwickelt werden, um den drohenden 

Einnahmeau fällen zu begegnen. (TZ 15) 

(10) Zur weiteren Umsetzung des Marketingkonzepts wären strate

gische Jahrespläne flir die Jah re 2015 und 2016 mit Schwerpunkt
setzungen bezüglich Zielgruppen und Maßnahmen der Öffentlich
keitsarbeit des Patentamts zu erstellen. (TZ J) 

(11) Die Prozessanalyse und das neue Qualitätsmanagementtool 

sollten verstärkt zur EffIzienzsteigerung genutzt werden. Zu die
sem Zwecke wären konkrete Einsparungsziele, z.B. flir die 19 Teil
prozesse, zu quantifizieren. (TZ 5) 

(12) Es wären Szenarien flir ein nationales Patentamt ohne PCT
Status zu entwickeln. (TZ 6) 

(I J) Die Kosten- und Leistungsrechnung wäre zu einem Steuerungs
instrument mit Soll-1st-Vergleichen auszubauen. (TZ 9) 

(14) Die Nebenbeschäftigungen der Bediensteten des Patentamts 
in der serv.ip wären im Zuge der Gesamtreforrn des Patentamts 
abzustellen. (TZ 12) 

(15) Eine einheitliche Vorgehensweise in der Abrechnung der Gehäl
ter sämtlicher Mitarbeiter der serv.ip sollte gewählt werden. (TZ 14) 

(16) Die Empfehlungen der ÖBFA wären vollständig umzusetzen. 
(TZ 16) 
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